
www.nwb.de

€ 99,- (D)

ISBN 978-3-482-49309-6

Das bewährte Arbeitsmittel für alle Steuerfragen rund 
um die Land- und Forstwirtschaft.

Die Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft wirft in der täg-
lichen Praxis von Steuerberatung und Verwaltung –  steuerarten-
übergreifend –  zahlreiche Fragen und Gestaltungsprobleme auf.

Dieses bewährte Arbeitsmittel gibt die richtigen Antworten. In 
einem Band zusammengefasst, übersichtlich nach Steuerarten
gegliedert und mit zahlreichen Beispielen können mit diesem 
Standardwerk selbst schwierigste Sachverhalte kompetent und 
rechtssicher gelöst werden.

Aktuelle Schwerpunkte der 9. Auflage: 

► Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen nach § 13a EStG

► Klimawandel im Steuerrecht; Steuerbegünstigung nach § 32c 
EStG und Steuerbegünstigung nach § 34b EStG für Schäden in-
folge von Naturkatastrophen 

► Aktuelle Rechtsprechung zum Vorbehaltsnießbrauch, zum          
Verpächterwahlrecht, zur Realteilung und zu Ehegatten-Mitun-
ternehmerschaften

► Wechsel von der Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 
UStG zur Regelbesteuerung und Widerruf des Antrags nach 4 
Jahren - Vorsteuerberichtigung gemäß § 15a UStG

► Umsetzung der Erbschaftsteuerreform 2016

► Einheitsbewertung nach dem Urteil des BVerfG vom 10.4.2018

Die Autoren 
Dipl.-Fw. (FH) Verw.-Dipl. Dirk Eisele, Dipl.-Fw. (FH) LL.B. Thomas 
Seitz, Regierungsdirektor Christian Sterzinger, Dipl.Fw. (FH) Renate 
Vogt, Oberregierungsrat Helmut Walter, Dipl.-Fw. Steuerjuristin 
Jutta Braun, Dipl.-Fw. (FH) Michael Merx und Regierungsdirektor 
Dieter J. Zens.

Eisele · Seitz · Sterzinger · Vogt · Walter

Besteuerung der 
Land- und 
Forstwirtschaft

9. Auflage

9 
. A

uf
la

ge
Ei

se
le

 u
. a

. ·
 B

es
te

ue
ru

ng
 d

er
 L

an
d-

 u
nd

 F
or

st
sw

ir
ts

ch
af

tOnline-Version         
inklusive

Die Inhalte dieses Buches 
stehen Ihnen auch online 
in der NWB Datenbank zur 
Verfügung. 

Mehr dazu im Buch!

49309N_Umschlag.indd   1,3 06.06.2019   10:57:41



Eisele/Seitz/Sterzinger/Vogt/Walter

Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft

00_49309N_Eisele_Buch.indb   1 15.08.2019   16:15:50



www.nwb.de

nwbÿ

Besteuerung 
der Land- 
und Forstwirtschaft

Von
Dipl.-Fw. (FH), Verw.-Dipl. Dirk Eisele
Dipl.-Fw. (FH), LL.B. Thomas Seitz
Regierungsdirektor Christian Sterzinger 
Dipl.-Fw. (FH) Renate Vogt
Dipl.-Fw. (FH) Helmut Walter
unter Mitarbeit von Dipl.-Fw. und Steuerjuristin Jutta Braun, 
Dipl.-Fw. (FH) Michael Merx und  
Regierungsdirektor Dieter J. Zens

9., aktualisierte Auflage

00_49309N_Eisele_Buch.indb   3 15.08.2019   16:15:50



Es haben bearbeitet:
D. Eisele: C, D
T. Seitz: B I-III, V 1-7, 11-13, VII
C. Sterzinger: E
R. Vogt: B VI, VIII, IX 2-4, X 2-4, H
H. Walter: A, B IV, V 8-10, IX 1, 5, X 5-7
J. Braun: F
M. Merx: B X 1
D. Zens: G

ISBN 978-3-482-49309-6
eISBN 978-3-482-01441-3
9. Auflage 2019
©  NWB Verlag GmbH & Co. KG, Herne 1987 

http://www.nwb.de
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Buch und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrecht-
lich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung 
ohne Einwilligung des Verlages unzulässig.
Satz: Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld
Druck: CPI books, Leck

00_49309N_Eisele_Buch.indb   4 15.08.2019   16:15:50



Vorwort

5

Die Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft wirft in der täglichen Praxis von Steuer-
beratung und Verwaltung – steuerartenübergreifend – zahlreiche Fragen und Gestal-
tungsprobleme auf. Diesem Dauerbefund Rechnung tragend, zeichnet der vorliegende 
Band in gewohnt verlässlicher Qualität und Tiefe die Entwicklungen aus Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Finanzverwaltung unter Berücksichtigung einschlägiger Literatur-
meinungen seit Erscheinen der Vorauflage im Jahr 2017 nach.

Hervorzuheben sind in der nunmehr bereits 9. Auflage des „Klassikers“ die Gewinn-
ermittlung nach Durchschnittssätzen gemäß § 13a EStG sowie der Klimawandel im 
Steuerrecht, konkret die Steuerbegünstigungen nach § 32c EStG sowie nach § 34b EStG 
für Schäden infolge von Naturkatastrophen. Die hiesige Neuauflage reflektiert die aktu-
elle Rechtsprechung zum Vorbehaltsnießbrauch, zum Verpächterwahlrecht, zur Realtei-
lung sowie zu Ehegatten-Mitunternehmerschaften. Daneben werden die Folgerungen 
aus der aktuellen Gesamtplanrechtsprechung des BFH dargestellt. Im Bereich des Um-
satzsteuerrechts ist an dieser Stelle insbesondere der Hinweis auf den Wechsel von der 
Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG zur Regelbesteuerung und den Widerruf 
des Antrags sowie zur Vorsteuerberichtigung gemäß § 15a UStG angezeigt.

Die Einheitsbewertung des Grundbesitzes für Zwecke der Grundsteuer hat nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 auch für die Bewertung des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens in den alten und neuen Ländern weiterhin 
Relevanz, da das verfassungswidrige bisherige Recht bis längstens Ende 2024 angewen-
det werden darf, vorausgesetzt, der Gesetzgeber verkündet die gebotene Neuregelung 
bis Ende 2019. Im Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer wurden die Anwen-
dungserlasse 2017 zur Umsetzung der Erbschaftsteuerreform 2016 eingearbeitet, die 
hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von Produktivvermögen als „Vorläuferrege-
lung“ für die Erbschaftsteuer-Richtlinien und dazugehörige Hinweise fungieren, die zur 
Aktualisierung anstehen.

Das Autorenteam, das von Berufs wegen mit der steuerlichen Materie vertraut ist, hat 
ein Buch von Praktikern für Praktiker geschrieben. Demzufolge legen Verlag und Au-
torenteam großen Wert auf eine verständliche und nutzerorientierte Darstellung des 
komplexen Stoffes. Eine klare Gliederung, umfangreiche weiterführende Hinweise auf 
Literatur- und Verwaltungsäußerungen sowie zahlreiche Übersichten ermöglichen der 
Leserschaft wie gewohnt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Rechtsmaterie zur 
Beantwortung der unterschiedlichsten Fragestellungen auf diesem Rechtsgebiet.
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VERZEICHNIS Vorwort

Mit der hiesigen Neuauflage gehen personelle Veränderungen in der Autorenschaft ein-
her. Diesem Umstand Rechnung tragend, sprechen Verlag und aktuelles Autorenteam 
Frau Marion Agatha sowie den Herren Dr. Helmar Fichtelmann und Volker Schmitz den 
Dank für großes Engagement über viele Jahre hinweg aus. Sie haben dem Werk ihren 
„Stempel“ aufgedrückt!

Für Hinweise, Anregungen und Kritik aus dem Leserkreis sind Verlag und Autorenteam 
auch in neuer Zusammensetzung offen und dankbar.

Herne, im Juli 2019 Verlag und Autorenteam

6

00_49309N_Eisele_Buch.indb   6 15.08.2019   16:15:50



7

INHALTSÜBERSICHT

 Seite

Vorwort 5

Inhaltsverzeichnis 11

Literaturverzeichnis 39

Abkürzungsverzeichnis 65

A. Einführung, Überblick 77
 I. Allgemeines 77
 II. Struktur der Landwirtschaft 80
 III. Aktuelle Gesetzgebungsverfahren 83
 IV.  Geplante Gesetzgebungsverfahren 83

B.  Einkommensteuer 84
 I. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 84
 II. Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieben 112
 III. Abgrenzung zu anderen Einkunftsarten 117
 IV. Liebhaberei – Gewinnerzielungsabsicht 127
 V. Gewinnermittlung 140
 VI. Begünstigung des nicht entnommenen Gewinns (Gewinnthesaurierung) 329
 VII. Tarifglättung bei den Einkünften aus LuF 336
 VIII. Beteiligung Dritter an land- und  forstwirtschaftlichen Betrieben – 

Gesellschaften 343
 IX. Einräumung von Nutzungsrechten und  Betriebsübertragungen 388
 X. Sonstige einkommensteuerrechtliche  Vorschriften für Land- und 

Forstwirte; Sonderfragen der  Besteuerung 505

C.  Einheitsbewertung für Zwecke der  
Grundsteuer und Grundbesitzbewertung für Zwecke der Erbschaft-  
und Schenkungsteuer sowie der Grunderwerbsteuer 660

 I. Grundlagen und allgemeine  Bewertungsvorschriften 661
 II. Besondere Bewertungsvorschriften für das land- und forstwirtschaftliche 

Vermögen 670

00_49309N_Eisele_Buch.indb   7 15.08.2019   16:15:50



8

VERZEICHNIS Inhalt

 III. Feststellung der Einheitswerte 687
 IV. Ermittlung des Ersatzwirtschaftswerts in den  neuen  

Bundesländern (§ 125 BewG) 710
 V. Bewertung des land- und  forstwirtschaftlichen Vermögens für  

Zwecke der Erbschaft- und  Schenkungsteuer sowie der 
Grunderwerbsteuer ab 2009 (Grundbesitzbewertung) 717

D. Substanzsteuern 764
 I. Grundsteuer 764
 II. Erbschaft- und Schenkungsteuer 773

E. Umsatzsteuer 799
 I. Allgemeines 799
 II. Besteuerung nach Durchschnittssätzen 811
 III. Steuerschuldner nach § 13b UStG 867
 IV. Geschäftsveräußerung im Ganzen 867
 V. Steuerbefreiungen und Nichtanwendung von § 9 UStG  

(§ 24 Abs. 1 Satz 2 UStG) 868
 VI. Behandlung der luf Umsätze mit Auslandsbezug 871
 VII. Steuersätze 878
 VIII. Vorsteuerabzug (§ 24 Abs. 1 Satz 3 und 4 UStG) 882
 IX. Rechnungsausstellung (§ 24 Abs. 1 Satz 5 UStG) 897
 X. Erklärungs- und Aufzeichnungspflichten 899
 XI. Verzicht auf die Durchschnittssatzbesteuerung und Widerruf  

(§ 24 Abs. 4 UStG) 901

F. Grunderwerbsteuer 914
 I. Vorbemerkung – Rechtsgrundlage 914
 II. Steuerpflichtiger Grunderwerb – Begriff des Grundstücks 914
 III. Nicht steuerbare Vorgänge im  Flurbereinigungsverfahren 917
 IV. Steuerbefreiungen 920
 V. Bemessungsgrundlage 924
 VI. Steuersatz 926

 Seite

00_49309N_Eisele_Buch.indb   8 15.08.2019   16:15:50



9

Inhalt ÜBERSICHT

G. Kraftfahrzeugsteuer 928
 I. Rechtlicher Rahmen 928
 II. Kraftfahrzeugsteuervergünstigung im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 929

H. Verfahrensfragen 941
 I. Überblick über die Besteuerungsverfahren 941
 II. Außenprüfung (Betriebsprüfung) 946
 III. Rechtsbehelfe und Rechtsmittel 948
 IV. Verbindliche Auskunft 950

Stichwortverzeichnis 951

 Seite

00_49309N_Eisele_Buch.indb   9 15.08.2019   16:15:50



00_49309N_Eisele_Buch.indb   10 15.08.2019   16:15:50



11

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort 5

Inhaltsübersicht 7

Literaturverzeichnis 39

Abkürzungsverzeichnis 65

A. Einführung, Überblick Rz. Seite

I. Allgemeines  1 77
II. Struktur der Landwirtschaft 4 80
III. Aktuelle Gesetzgebungsverfahren 7 83
IV.  Geplante Gesetzgebungsverfahren 8 83

B.  Einkommensteuer 

I. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 37 84
1. Begriff, Allgemeines 37 84
2. Landwirtschaft 45 87
3. Tierzucht und Tierhaltung 46 87

a) Tierzucht und Tierhaltung bei Einzelunternehmen 46 87
aa) Allgemeines 46 87
bb) Maßgeblicher Tierbestand und maßgebliche Fläche 50 89
cc) Übersteigen der VE-Höchstzahl 52 90
dd) Sonderfälle der Tierzucht und Tierhaltung 56 92

b) Gemeinschaftliche Tierzucht und Tierhaltung 66 96
aa) Personengesellschaften 66 96
bb) Tierhaltungsgemeinschaften 68 97

c) Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder gewerblicher  
Tierhaltung 78 100
aa) Allgemeines 78 100
bb) Begriff der gewerblichen Tierzucht und  

gewerblichen Tierhaltung 79 101
cc) Einschränkung der Verlustberücksichtigung 85 103

00_49309N_Eisele_Buch.indb   11 15.08.2019   16:15:50



12

VERZEICHNIS Inhalt

4. Forstwirtschaft 87 104
5. Weinbau  90 106
6. Garten-, Obst- und Gemüsebau, Baumschulen 91 107
7. Sonstige land- und forstwirtschaftliche Nutzung 94 108
8. Jagd   96 109
9. Einkünfte aus bestimmten Genossenschaften und  

 Realgemeinden 101 111
II. Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieben 103 112

1. Allgemeines  103 112
2. Begriff des Nebenbetriebes 104 112

a) Bestehen eines Hauptbetriebes 105 112
b) Abgrenzung zum selbständigen Hauptbetrieb 106 113
c) Abgrenzung zum integrierten Betriebsteil 107 114
d) Unterordnungsverhältnis 108 114
e) Be- und Verarbeitungsbetriebe, Substanzbetriebe,  

Verwertungsbetriebe 109 115
III. Abgrenzung zu anderen Einkunftsarten 115 117

1. Abgrenzung zum Gewerbebetrieb 115 117
a) Allgemeines 115 117
b) Die neuen Abgrenzungsregelungen und  

Übergangsregelung 117 118
c) Definition der eigenen und fremden Erzeugnisse 121 120
d) Absatz eigener Erzeugnisse 122 121

aa) Absatz eigener Erzeugnisse i. V. mit fremden  
und gewerblichen Erzeugnissen 122 121

bb) Absatz eigener Erzeugnisse i. V. mit  
Dienstleistungen 123 122

cc) Absatz eigen erzeugter Getränke i. V. mit  
besonderen Leistungen 124 122

e) Verwendung von Wirtschaftsgütern des  
Betriebsvermögens und Dienstleistungen 125 123
aa) Verwendung von Wirtschaftsgütern 125 123
bb) Land- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen 126 123

f) Weitere Regelungen der R 15.5 EStR 127 123
g) Bedeutung der Rechtsform 128 124

     Rz. Seite

00_49309N_Eisele_Buch.indb   12 15.08.2019   16:15:51



13

VERZEICHNISInhalt

h) Abgrenzung bei Veräußerung von Grundstücken 133 126
2. Abgrenzung zur Vermietung und Verpachtung 134 126

IV. Liebhaberei – Gewinnerzielungsabsicht 136 127
1. Allgemeines  136 127
2. Voraussetzungen der Liebhaberei 138/1 129

a) Subjektives Absichtsmerkmal, objektive Beweisanzeichen 139 130
b) Totalgewinn 145 133
c) Persönliche Gründe 149/1 135
d) Wechsel vom Erwerbsbetrieb zur Liebhaberei  

und umgekehrt 149/2 135
3. Steuerliche Auswirkungen 150 136
4. Verfahrensrecht 150/1 137
5. Einzelfälle aus der Rechtsprechung 151 137

V. Gewinnermittlung  171 140
1. Die Gewinnermittlungsmethoden 171 140

a) Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich –  
Bilanzierung – (§ 4 Abs. 1 EStG) 172 140

b) Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen  
(§ 13a Abs. 3 bis 7 EStG) 173 141

c) Gewinnermittlung in sonstigen Fällen 174 141
d) Beweiskraft der Buchführung – Schätzung  

der Besteuerungsgrundlagen 175 142
2. Gewinnermittlungszeitraum; das Wirtschaftsjahr  

in der Land- und Forstwirtschaft 177 143
a) Das Wirtschaftsjahr als Gewinnermittlungszeitraum 177 143

aa) Grundsätzliche Regelung 178 144
bb) Andere Zeiträume 179 144
cc) Wirtschaftsjahr für Gewerbebetriebe, die gleich- 

zeitig Buch führende   Land- und Forstwirte sind 185 146
b) Rumpfwirtschaftsjahr 186 147
c) Umstellung des Wirtschaftsjahres im Einvernehmen  

mit dem Finanzamt 189 149
aa) Umstellung des Wirtschaftsjahres als Wahlrecht  

des Land- und Forstwirts 189 149

     Rz. Seite

00_49309N_Eisele_Buch.indb   13 15.08.2019   16:15:51



14

VERZEICHNIS Inhalt

bb) Umstellung des Wirtschaftsjahres –  
Das Einvernehmen des Finanzamts  
als Ermessensentscheidung 190 149

d) Erfassung der Gewinne/Verluste; Gewinnfeststellung 192 150
e) Beendigung des Wirtschaftsjahres 193 151

3. Buchführungspflicht 193/1 152
a) Umfang der Buchführungspflicht 193/1 152
b) Buchführungspflichtige Personen 194 152
c) Voraussetzungen der Buchführungspflicht 195 153

aa) Buchführungspflicht nach außersteuerlichen  
Bestimmungen 195 153

bb) Buchführungspflicht nach § 141 AO 197 154
cc) Freiwillig übernommene Buchführungspflicht  

nach § 13a Abs. 2 EStG 201 158
d) Entstehung und Beginn der Buchführungspflicht 215 160

aa) Entstehung und Erfüllung der Buchführungspflicht 215 160
bb) Feststellung der Finanzbehörde 216 161
cc) Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht 217 164

e) Übergang der Buchführungspflicht (§ 141 Abs. 3 AO) 221 167
f) Ende der Buchführungspflicht 222 170
g) Rechtsbehelfsverfahren 226 172

aa) Anfechtung der Mitteilung über den Beginn  
der Buchführungspflicht 226 172

bb) Wegfall der Buchführungspflicht 230 174
4. Betriebsvermögen 231 174

a) Begriffsbestimmung und Bedeutung  
des Betriebsvermögens 231 174

b) Notwendiges Betriebsvermögen 233 175
aa) Wirtschaftsgüter, die nicht Grundstücke  

oder Grundstücksteile sind 234 176
bb) Grundstücke und Grundstücksteile 235 176
cc) Gebäudeteile, die selbständige  

Wirtschaftsgüter sind 236 177
dd) Notwendiges Betriebsvermögen  

bei Personengesellschaften 237 178
ee) Verbindlichkeiten 238 178

     Rz. Seite

00_49309N_Eisele_Buch.indb   14 15.08.2019   16:15:51



15

VERZEICHNISInhalt

c) Umfang des Betriebsvermögens – Einzelfälle 239 178
d) Gewillkürtes Betriebsvermögen 240 185
e) Betriebsvermögen bei verpachteten land- und  

forstwirtschaftlichen  Betrieben 242/1 186
f) Nutzungsänderung – sog. geduldetes Betriebsvermögen 243 187
g) Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters 244 188
h) Anlage- und Umlaufvermögen 245 189

5. Gewinnermittlung durch Bilanzierung  
( Betriebsvermögensvergleich) 246 189
a) Buchführungsgrundsätze – Ordnungsmäßigkeit  

der Buchführung –  Buchführungserleichterungen 246 190
aa) Allgemeines 246 190
bb) Ersatz von Grundbüchern 250 191
cc) Verzicht auf Bestandsaufnahme 251 191
dd) Anbauverzeichnis 252 192
ee) Aufzeichnungen von Holzaufnahme und  

Holzeingang 256 194
ff) Führung eines Warenausgangsbuchs 257 195
gg) Aufzeichnung von Entnahmen 259 196
hh) Permanente Inventur in forstwirtschaftlichen  

Betrieben 260 196
ii) Verzeichnis über Grund und Boden und  

Milchlieferrechte 261 197
b) Bilanzierung von Wirtschaftsgütern 262 197

aa) Entschädigungen für Wirtschaftserschwernisse 264 198
bb) Milchreferenzmenge/Milchlieferrechte 267 199
cc) Zuckerrübenlieferrechte 272 202
dd) Zeitpunkt der Aktivierung des Anspruchs an die  

EU – Abschreibungen bei entgeltlichem Erwerb 273 202
c) Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs- 

vermögens –  Anschaffungs- und Herstellungskosten 274 203
aa) Allgemeine Grundsätze 274 203
bb) Behandlung abziehbarer Vorsteuern 275 204
cc) Bewertung einzelner Wirtschaftsgüter 276 204

d) Betriebseinnahmen 304 217
e) Betriebsausgaben 321 221

     Rz. Seite

00_49309N_Eisele_Buch.indb   15 15.08.2019   16:15:51



16

VERZEICHNIS Inhalt

aa) Absetzung für Abnutzung 322 221
bb) Absetzung für Substanzverringerung (AfS) 334 225
cc) Sonderabschreibungen 335 225
dd) Arbeitslöhne an Familienangehörige 344 230
ee) Beköstigung von Personal 345 231
ff) Beiträge zur betrieblichen Unfallversicherung 346 231
gg) Leistungen nach EG-Vorschriften zur  

Vermeidung von Überproduktion 347 231
hh) Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte 348 231
ii) Übertragung stiller Reserven 349 231

f) Einlagen 376 241
g) Entnahmen 377 241

6. Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG (Überschuss  
der Betriebseinnahmen über die  Betriebsausgaben) 387 246
a) Voraussetzungen der Gewinnermittlung nach  

§ 4 Abs. 3 EStG 387 246
b) Aufzeichnungspflichten 393 250
c) Überschussermittlung 395 251

aa) Allgemein geltende Grundsätze 396 251
bb) Durchschnittsbewertung für Tiere 397 253
cc) Entschädigungen für Wirtschaftserschwernisse 399 254
dd) Ermittlung der Einkünfte aus  

forstwirtschaftlichen Betrieben 401 254
ee) Vorschusszahlungen für Winterraps 403 255
ff) Gewinn aus der Veräußerung bestimmter  

Wirtschaftsgüter und Übertragung stiller  
Reserven nach § 6c EStG 404 255

gg) Übertragung stiller Reserven bei Ersatzbeschaffung 410 257
d) Unterlagen zur Steuererklärung 411 258

7. Besonderheiten der Gewinnermittlung in den neuen   
Bundesländern – nachrichtlich 412 258

8. Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen – GnD  
(§ 13a EStG)  415 259
a) Allgemeines 415 259
b) Voraussetzungen 419 265

     Rz. Seite

00_49309N_Eisele_Buch.indb   16 15.08.2019   16:15:51



17

VERZEICHNISInhalt

aa) Keine Buchführungspflicht 421 265
bb) Keine Überschreitung der Flächengrenze von  

20 ha selbstbewirtschafteter  
landwirtschaftlicher Flächen 422 266

cc) Keine Überschreitung der Tierbestandsgrenze  
von 50 VE 422/3 268

dd) Keine Überschreitung der Flächengrenze von  
50 ha forstwirtschaftliche Nutzung (neu) 422/4 268

ee) Keine Überschreitung der jeweiligen Flächengrenze  
in Anlage 1a Nr. 2 Spalte 2 EStG (neu) bei Flächen  
der Sondernutzungen 423 269

ff) Erstmals § 13a EStG bei reinen Sondernutzungs- 
betrieben (§ 13a Abs. 1 Satz 2 EStG) 424 270

gg) Bindung an bisherige Gewinnermittlungen  
§ 4 Abs. 1 oder 3 EStG im Wj eines  
Betriebsübergangs (§ 13a Abs. 1 Satz 3 EStG) 424/3 270

c) Mitteilung über den Wegfall der Voraussetzungen  
der Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen  
(nach § 13a Abs. 1 Satz 4 EStG) 425 271

d) Antrags- und Wahlrecht nach § 13a Abs. 2 EStG 432 273
e) Ermittlung des Durchschnittssatzgewinns  

(§ 13a Abs. 3 EStG) 442 275
f) Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von  

WG des land- und  forstwirtschaftlichen Betriebs- 
vermögens (= Gewinnermittlung nach  Grundsätzen  
§ 4 Abs. 3 EStG) nach § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 EStG 447 276
aa) Einnahmen aus Kapitalvermögen  

(= Gewinnermittlung nach Grundsätzen § 4  
Abs. 3 EStG), soweit sie zu den Einkünften aus Land-  
und Forstwirtschaft gehören (§ 20 Abs. 8 EStG)  
nach § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 EStG 447/5 278

bb) Abzugsverbote und Abgeltungswirkung nach  
§ 13a Abs. 3 Satz 2 EStG 447/7 278

cc) Festlegung der AfA-Methode nach  
§ 13a Abs. 3 Satz 3 EStG 447/9 279
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dd) Abgeltungswirkung bei bisher abziehbaren Miet-,  
Pacht- und Schuldzinsen (allerdings nicht in Fällen  
des § 13a Abs. 6 Satz 3 EStG) 447/10 279

ee) Besondere elektronisch zu übermittelnde  
Gewinnermittlung (§ 13a Abs. 3 Satz 4 EStG)  
und Anlageverzeichnis (§ 13a Abs. 7 Satz 4 EStG ) 447/11 279

ff) Zu- und Abrechnungen bei Wechsel  
der Gewinnermittlungsart 447/12 280

g) Grundbetrag aus landwirtschaftlicher Nutzung  
(= Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG)  
nach § 13a Abs. 4 EStG 448 280

h) Gewinn aus forstwirtschaftlicher Nutzung  
(= Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG)  
nach § 13a Abs. 5 EStG 457 281

i) Gewinn aus Sondernutzungen nach § 13a  
Abs. 6 Satz 2 EStG (= Gewinnermittlung nach  
§ 4 Abs. 1 EStG) und nach § 13a Abs. 6 Satz 3 EStG  
(= Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG) 460 283

k) Sondergewinne (= Gewinnermittlung nach  
§ 4 Abs. 3 EStG) nach § 13a Abs. 7 EStG  464 284

9. Gewinnverteilung bei Personengesellschaften 506 306
10. ABC über die steuerliche Behandlung betrieblicher  

 Vorgänge im § 13a EStG 507 307
11. Schätzung des Gewinns 536 316

a) Schätzung wegen Nichterfüllung von  
Buchführungspflichten 537 316

b) Schätzung bei Buchführungsmängeln 539 317
c) Festlegung der Schätzungsmethode durch  

die Finanzbehörde 540 317
d) Die verschiedenen Methoden der Gewinnschätzung 542 318

aa) Gewinnschätzung in Anlehnung an  
das Verfahren der Gewinnermittlung  
nach Durchschnittssätzen (§ 13a EStG) 542 318

bb) Schätzung durch Vermögensvergleich  
(Vermögenszuwachsrechnung) 543 319

cc) Geldverkehrsrechnung 546 320
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dd) Schätzung nach Richtsätzen (in Anlehnung an  
die Betriebsergebnisse vergleichbarer, Buch  
führender Betriebe) 547 321

e) Möglichkeiten zur Änderung von Schätzungen 553 322
12. Wechsel der Gewinnermittlungsart 555 323

a) Allgemeines 555 323
b) Übergang von der Gewinnermittlung nach Durchschnitts- 

sätzen zur  Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG 558 323
c) Gewinnkorrekturen beim Übergang von der Gewinn- 

ermittlung nach  Durchschnittssätzen zur Buchführung 561 325
d) Übergang von der Gewinnermittlung nach Durchschnitts- 

sätzen zur  Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 564 326
e) Übergang zur Gewinnermittlung nach Durchschnitts- 

sätzen nach § 13a EStG n. F. 567 327
13. Nutzungswert der Wohnung 580 327

VI. Begünstigung des nicht entnommenen Gewinns  
(Gewinnthesaurierung) 584 329
1. Gesetzliche Regelung im Überblick 584 329
2. Voraussetzungen im Einzelnen 585 330

a) Gewinnermittlung durch Bilanzierung –  
Begünstigter Gewinn 585 330

b) Nicht entnommener Gewinn 586 330
c) Antrag des Steuerpflichtigen 587 330

3. Begünstigungsbetrag – Nachversteuerungspflichtiger Betrag 588 331
4. Nachversteuerung 589 332
5. Nachversteuerung bei Übertragung und Überführung  

einzelner Wirtschaftsgüter in ein anderes Betriebsvermögen 590 333
6. Sonstige nachversteuerungspflichtige Fälle 591 333
7. Stundung der aus der Nachversteuerung geschuldeten Steuer 592 334
8. Fortführung des nachversteuerungspflichtigen   

Betrags bei unentgeltlicher Übertragung des Betriebs  
oder  Mitunternehmeranteils 593 335

VII. Tarifglättung bei den Einkünften aus LuF 594 336
1. Allgemeines  594 336
2. Zugangsvoraussetzungen 595 336

a) Antrag des Steuerpflichtigen 595 336
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b) Erklärungen des Steuerpflichtigen 596 337
c) Betrachtungszeitraum 597 338
d) Verlustrücktrag bzw. Verlustvortrag 598 338

3. Berechnung der Tarifermäßigung 599 339
a) Tatsächliche Einkünfte aus LuF 599 339
b) Fiktive durchschnittliche Einkünfte aus LuF 600 339
c) Anteilige tatsächliche tarifliche ESt 601 340
d) Anteilige fiktive tarifliche ESt 602 341
e) Berechnung bei Ehegatten 603 341
f) Vergleich der tatsächlichen und der fiktiven Steuerbelastung 604 341

aa) Ermäßigungsbetrag 604 341
bb) Erhöhungsbetrag 605 342

g) Zuschlagsteuern 606 342
4. Verfahrensvorschriften 607 342

a) Änderung der Besteuerungsgrundlagen 607 342
b) Verstoß gegen EU-Vorschriften 608 343

VIII. Beteiligung Dritter an land- und  forstwirtschaftlichen  
Betrieben – Gesellschaften 609 343
1. Allgemeine Überlegungen 609 343

a) Rechtliche Gesichtspunkte 610 344
b) Steuerliche Gesichtspunkte 611 345

aa) Auswirkungen zwischen Ehegatten 611 345
bb) Auswirkung von Rechtsverhältnissen mit  

Kindern oder anderen  Angehörigen 614 346
c) Entgeltliche oder unentgeltliche Mitarbeit? –  

Verpflichtung zur Mitarbeit von Angehörigen 615 346
aa) Mitarbeit von Ehegatten 616 347
bb) Mitarbeit von Kindern 619 348

2. Arbeitsverhältnisse 620 348
a) Arbeitsverhältnisse mit Ehegatten 620 348

aa) Voraussetzungen der steuerlichen Anerkennung 621 349
bb) Ausschluss von Arbeitsverhältnissen 635 355
cc) Sonderleistungen 638 356
dd) Unberechtigte Entnahme des Arbeitnehmer- 

Ehegatten ( Unterschlagungen) 646 359
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ee) Altersversorgung 647 360
ff) Arbeitsverhältnis mit einer Personengesellschaft 667 366
gg) Folgen der Nichtanerkennung eines  

Arbeitsverhältnisses 669 367
b) Arbeitsverträge mit Kindern 673 368

aa) Arbeitsverhältnis oder Mitarbeit auf  
familienrechtlicher Grundlage 673 368

bb) Voraussetzungen der steuerlichen Anerkennung 674 368
c) Arbeitsverhältnisse mit Eltern 680 370
d) Arbeitsverhältnis mit sonstigen nahen Angehörigen 681 371

3. Mitunternehmerschaft 682 371
a) Grundsätzliche Anforderungen an eine  

Mitunternehmerschaft;  Ausschluss der  
faktischen Mitunternehmerschaft 683 372

b) Auswirkungen der land- und forstwirtschaftlichen  
Mitunternehmerschaft 690 374

c) Mitunternehmerschaft zwischen Ehegatten 693 375
aa) Voraussetzungen der steuerlichen Anerkennung  

von  Gesellschaftsverträgen 693 375
bb) Mitunternehmerschaft ohne Vorliegen eines  

Gesellschaftsverhältnisses 694 376
d) Gesellschaftsverträge mit Kindern 703 380

aa) Allgemeine Grundsätze 703 380
bb) Schenkweise begründete Beteiligungen  

von Kindern 706 382
cc) Gesellschaftsverträge mit  

minderjährigen Kindern 707 382
e) Angemessenheit der Gewinnverteilung 708 383
f) Folgen der Nichtanerkennung der  

Mitunternehmerschaft bzw. der  Gewinnverteilung 712 386
g) Die GmbH & Co. KG 713 386
h) Gewinnfeststellung 714 387

IX. Einräumung von Nutzungsrechten und  Betriebsübertragungen 715 388
1. Verpachtung und Betriebsüberlassung 715 388

a) Pachtverträge 715 388
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aa) Allgemeines 715 388
bb) Landpachtverträge mit Angehörigen  

(Verwandtschaftspacht) 716 388
b) Verpachtung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 725 392

aa) Rechtslage bei Aufgaben nach dem 4.11.2011 725 392
bb) Rechtslage bei Aufgaben vor dem 5.11.2011 726 393
cc) Überblick über die Rechtsprechung zur  

Verpachtung von Betrieben 728 393
dd) Rechtsgrundlage des Verpächterwahlrechts 731 395
ee) Voraussetzungen des Verpächterwahlrechts 732 396
ff) Bestehende Übergangsregelungen zur  

Verpachtung luf Betriebe und von Einzelflächen 750 405
gg) Aufgabehandlungen während der Pachtzeit 755 406
hh) Aufgabeerklärung 758 408

c) Betriebsüberlassungsvertrag/ 
Wirtschaftsüberlassungsvertrag 761 409
aa) Allgemeines 761 409
bb) Betriebsüberlassungsvertrag/Wirtschafts- 

überlassungsvertrag vor dem 1.1.2008 764 411
cc) Betriebsüberlassungsvertrag/Wirtschafts- 

überlassungsvertrag nach dem 31.12.2007 772 413
2. Nießbrauchsbestellung 774 414

a) Nießbrauch an einem land- und forstwirtschaftlichen  
Betrieb 774 415
aa) Rechtliche Natur des Nießbrauchs an einem  

Unternehmen 774 415
bb) Steuerliche Anerkennung des Nießbrauchs –  

Unternehmens- und  Ertragsnießbrauch 776 416
cc) Gewinnermittlung beim  

Unternehmensnießbrauch 780 418
dd) Der Vorbehaltsnießbrauch an  

einem Unternehmen 785 421
ee) Nutzungsberechtigung nach § 14 Höfeordnung 787 422
ff) Beendigung des Nießbrauchs – Betriebsaufgabe  

des Nießbrauchsbestellers 788 423
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b) Nießbrauch und Mitunternehmerschaft 789 423
aa) Mitunternehmerschaft zwischen Nießbraucher  

und Nießbrauchsbesteller? 789 423
bb) Mitunternehmerschaft zwischen  

mehreren Nießbrauchern? 790 424
c) Nießbrauch an einzelnen Grundstücken  

des Betriebsvermögens 791 424
aa) Unentgeltliche Übertragung von Grundstücken  

des Betriebsvermögens unter Zurückbehaltung  
eines Nießbrauchsrechts für den bisherigen   
Betriebsinhaber (Vorbehaltsnießbrauch) 791 424

bb) Übertragung eines Betriebs unter Zurückbehaltung  
des Nießbrauchs an einem Grundstück 792 425

cc) Unentgeltliche Nießbrauchsbestellung an  
Grundstücken des  Betriebsvermögens  
(Zuwendungsnießbrauch) 793 426

d) Nießbrauch an einem Gesellschaftsanteil 795 427
aa) Allgemeines 795 427
bb) Der Nießbraucher als Gesellschafter  

und Mitunternehmer 796 427
cc) Der Nießbrauchsbesteller als Gesellschafter  

und steuerlicher Mitunternehmer 800 428
3. Vererbung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 805 429

a) Rechtliche Besonderheiten der Erbfolge im Bereich  
der Land- und  Forstwirtschaft 805 429

b) Erbfall und Erbauseinandersetzung als selbständige  
Rechtsvorgänge für die steuerliche Beurteilung 807 430

c) Übergang eines land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebs auf den  Alleinerben bzw. im Wege  
der Sonderrechtsnachfolge 809 431

d) Steuerliche Behandlung der Sonderrechtsnachfolge 810 431
e) Übergang eines land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebs auf eine  Erbengemeinschaft –  
Die Erbengemeinschaft als Mitunternehmerschaft –  
Zurechnung der Einkünfte 811 432

f) Übertragung von Miterbenanteilen 814 433
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g) Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft 817 435
aa) Fortsetzung durch eine Personengesellschaft 818 435
bb) Auseinandersetzung nach den gesetzlichen  

Vorschriften 820 435
cc) Vertragliche Auseinandersetzung 821 436
dd) Auseinandersetzung bei Vorhandensein  

von Betriebsvermögen und  sonstigem Vermögen 822 437
ee) Anschaffungskosten – Veräußerungsgewinn 823 438
ff) Erbvergleich 824 439

h) Vererbung von Anteilen an einer Personengesellschaft 825 439
aa) Zivil- und handelsrechtliche Vorfragen 826 439
bb) Steuerliche Beurteilung 829 441

i) Erbfallschulden 830 442
aa) Erbfallschulden als notwendige Privatschulden 830 442
bb) Vermächtnis 831 442
cc) Pflichtteilsansprüche 835 444
dd) Abfindung von Erbfallschulden mit  

Wirtschaftsgütern des  Betriebsvermögens 836 444
ee) Anschaffungskosten 837 445
ff) Aufnahme von Darlehen zur Erfüllung  

von Erbfallschulden 838 445
gg) Nicht erfüllte Verbindlichkeiten 839 445
hh) Stundung von Erbfallschulden-Zinszahlungen 840 445

4. Betriebsübertragung/Betriebsveräußerung  
und  Altenteilsvereinbarungen 841 445
a) Unentgeltliche Betriebsübertragung  

(Übergabe in vorweggenommener Erbfolge) 841 446
b) Betriebsteilung – Übertragung von Teilbetrieben 844 447
c) Einbringung eines land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebs in eine  Personengesellschaft 846 448
d) Vereinbarung der Gütergemeinschaft 847 449
e) Betriebsveräußerung – Betriebsaufgabe 848 449

aa) Betriebsveräußerung – Unentgeltliche  
Betriebsübertragung 849 450

bb) Betriebsaufgabe 872 460
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f) Realteilung als besondere Form der Betriebsaufgabe 896 469
aa) Gegenstand der Darstellung 896 469
bb) Begriff der Realteilung 897 469
cc) Zwingende Fortführung der Buchwerte 898 470
dd) Realteilung mit Spitzenausgleich bei  

Buchwertfortführung 901 471
ee) Realteilung und Betriebsverpachtung im Ganzen 902 472
ff) Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung  

eines Spitzenausgleichs 903 473
gg) Sperrfrist 904 474

g) Übertragung von Mitunternehmeranteilen 905 475
h) Auflösung einer Mitunternehmerschaft 906 475
i) Altenteilsvereinbarungen 910 477

aa) Begriffsbestimmung 910 477
bb) Anforderung an die steuerliche Anerkennung  

einer  Altenteilsvereinbarung 911 478
cc) Abgrenzung 912 478
dd) Private Versorgungsleistungen 916 480

j) Renten aus der landwirtschaftlichen Alterskasse  
(§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG) 929 492

5. Ermittlung des Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinns 930 492
a) Allgemeines 930 492
b) Zeitpunkt der Gewinnverwirklichung 936 493
c) Abgrenzung zum laufenden Gewinn 943 495
d) Veräußerungs-(Aufgabe-)Preis 945 496

aa) Kaufpreisforderung 946 496
bb) Entschädigungen, Prämien 953 498
cc) Aufgabewerte für (nicht veräußerte) ins  

Privatvermögen überführte  Wirtschaftsgüter 954 499
dd) Noch nicht versteuerte „Bilanzpositionen“ 957 500

e) Aufteilung des Veräußerungs-(Aufgabe-)Preises 958 501
f) Veräußerungs-(Aufgabe-)Kosten 960 502
g) Wert des Betriebsvermögens 961 502
h) Abgrenzung zu nachträglichen Einkünften 966 503
i) Einfluss späterer Vorgänge auf den Veräußerungspreis 969 504

     Rz. Seite

00_49309N_Eisele_Buch.indb   25 15.08.2019   16:15:52



26

VERZEICHNIS Inhalt

X. Sonstige einkommensteuerrechtliche  Vorschriften für Land-  
und Forstwirte; Sonderfragen der  Besteuerung 990 505
1. Lohnsteuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche   

Fragen der Land- und Forstwirtschaft 990 505
a) Allgemeine Lohnsteuerfragen 990 505
b) Sachbezüge in der Land- und Forstwirtschaft 993 506
c) Besteuerung von Aushilfslöhnen 996 508

aa) Allgemeines 996 508
bb) Kurzfristige Beschäftigung § 40a Abs. 1 EStG 997 509
cc) Geringfügige Beschäftigung § 40a Abs. 2  

und 2a EStG 998 509
dd) Aushilfskräfte in der Land- und Forstwirtschaft  

§ 40a Abs. 3 EStG 999 511
d) Sozialversicherungsrechtlicher Überblick 1005 513

2. Steuerfreie Einnahmen 1008 514
a) Zuschüsse zum Beitrag nach dem ALG (§ 3 Nr. 17 EStG) 1008 514
b) Grundbetrag der Produktionsaufgaberente und  

Ausgleichsgeld in der  Landwirtschaft (§ 3 Nr. 27 EStG) 1010 515
3. Freibetrag nach § 13 Abs. 3 EStG 1013 516
4. Erschließungskosten bei Erbbaugrundstücken 1060 519

a) Behandlung der Erschließungskosten  
bei Erbbaugrundstücken 1060 519

b) Folgen aus der geänderten BFH-Rechtsprechung 1066 521
5. Bodengewinnbesteuerung/Veräußerung von land- und 

 forstwirtschaftlichen Grundstücken 1069 522
a) Allgemeines 1069 522
b) Begriff des Grund und Bodens 1073 523
c) Abgrenzung Betriebsvermögen – Privatvermögen 1078 526

aa) Begriff des land- und forstwirtschaftlichen 
 Betriebs 1080 529

bb) Betriebsvermögen 1084 531
cc) Verpachtete land- und forstwirtschaftliche  

Betriebe 1091 534
dd) Betriebsübergabe nach § 6 Abs. 3 EStG unter  

Rückbehalt nicht wesentlicher Flächen  
(= verkleinerter Betrieb durch Abspaltung) 1104/1 543
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ee) Übertragung von Flächen des Betriebs  
(ohne Teilbetriebseigenschaft) auf mehrere  
nicht mitunternehmerschaftlich beteiligte 
 Einzelrechtsnachfolger 1104/2 544

ff) Abfindung eines weichenden Erben  
und Übertragung des Restbetriebs 1104/3 544

gg) Realteilung eines verpachteten  
landwirtschaftlichen Betriebs 1104/4 545

d) Veräußerung/Entnahme 1105 545
e) Veräußerungspreis/Entnahmewert 1109 547
f) Anschaffungskosten/Herstellungskosten des Grund  

und Bodens 1114 554
aa) Anschaffungskosten/Herstellungskosten 

 bei vor dem 1.7.1970  angeschafftem Grund  
und Boden nach § 55 EStG 1114 554

bb) Anschaffungskosten/Herstellungskosten bei nach  
dem 30.6.1970 angeschafftem Grund und Boden 1149 569

cc) Anschaffungsnebenkosten 1151 571
dd) Nachträgliche Anschaffungs- oder  

Herstellungskosten 1153 571
ee) Teilwertabschreibung 1155 573

g) Verlustklausel (§ 55 Abs. 6 EStG) 1156 573
h) Bewertung besonderer mit dem land- und  

forstwirtschaftlichen Grund und Boden  
zusammenhängender Nutzungsrechte und  
-befugnisse (z. B. Milch-Referenzmenge) 1160 574

i) Steuerliche Vergünstigungen/Milderungsregelungen 1163 576
6. Besonderheiten der Forstwirtschaft 1164 577

a) Überblick 1164 577
aa) Früheres Recht 1164 577
bb) Neues Recht 1165 577
cc) Einkünfte aus Forstwirtschaft 1167 578

b) Begriffserläuterungen 1169 580
aa) Begriff Wald im Privatrecht 1170 580
bb) Begriff Wald im öffentlichen Recht 1171 580
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cc) Forstfachliche Begriffserläuterungen 1174/1 583
dd) Abgrenzung zu besonderen Aufwuchsformen 1175 583

c) Vorliegen eines Forstbetriebs 1188 587
aa) Erwerbsbetrieb 1188 587
bb) Abgrenzung zur Liebhaberei 1189 590
cc) Forstwirtschaftlicher Teilbetrieb 1190 591
dd) Abgrenzung zur Betriebsstätte 1194 592
ee) Mehrheit von Betrieben 1195 592
ff) Folgerungen aus der Betriebs- oder  

Teilbetriebseigenschaft 1196 593
d) Zurechnung der Einkünfte 1197 594

aa) Grundsatz 1197 594
bb) Realgemeinden 1198 595
cc) Gemeindenutzungsrechte –  

Holzeinschlagsrechte – Rechtler 1199 596
dd) Abgrenzung zu Körperschaften 1201 597

e) Gewinnermittlungsarten 1202 597
aa) Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG 1202 597
bb) Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 1203 598
cc) Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen  

(§ 13a EStG) 1204 598
f) Gewinnermittlungszeitraum 1205 598
g) Gewinnermittlung 1208 599

aa) Zeitpunkt der Gewinnverwirklichung  
bei Holznutzungen 1208 599

bb) Betriebsausgaben-Pauschsatz bei der Ermittlung  
der Gewinne aus  Holznutzungen (§ 51 EStDV) 1209 600

cc) Entnahmen für Brennholz 1213 604
h) Betriebsvermögen – Bilanzierung 1214 604

aa) Wirtschaftsgut 1215 604
bb) Waldboden 1216 605
cc) Aufstehender Baumbestand – stehendes Holz 1218 605
dd) Andere Wirtschaftsgüter 1232 617
ee) Eingeschlagenes Holz – Umlaufvermögen 1236 621
ff) Eingeschlagenes Holz – Anlagevermögen 1237 622
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gg) Rückstellung für Wiederaufforstungskosten 1239 623
i) Veräußerungsvorgänge 1240 623

aa) BV-Eigenschaft 1240 623
bb) Kaufpreisaufteilung 1241 624
cc) Buchwertermittlung 1242 625
dd) Zusammenfassendes Beispiel 1243 626

j) Aufgabe eines Forstbetriebs 1244 626
k) Flurbereinigung, freiwilliger Landtausch nach  

§ 103b FlurbG 1245 627
l) Ablösung von Forstrechten 1246 627
m) Unentgeltliche Übertragung von Waldflächen 1246/1 628
n) Tarif – Steuersätze bei Einkünften aus a 

ußerordentlichen Holznutzungen nach § 34b EStG 1247 628
aa) Bisherige Rechtslage (bis VZ 2011) – Überblick 1247 628
bb) Neue Rechtslage (ab VZ 2012) – Überblick 1249 631
cc) Holznutzungen 1255 632
dd) Ermittlung der Einkünfte nach § 34b Abs. 2 EStG 1270 636
ee) Umfang der Tarifvergünstigung – Steuersätze  

(§ 34b Abs. 3 EStG) 1279 640
ff) Voraussetzungen für die Anwendung  

der Tarifvergünstigung (§ 34b Abs. 4 EStG) 1302 647
gg) Besondere Schadensereignisse (§ 34b Abs. 5 EStG) 1306 649
hh) Billigkeitsmaßnahmen der FinVerw bei größeren  

regional begrenzten Schadensereignissen  
nach R 34b.7 Abs. 4 Satz 1 EStR 1307/1 649

o) Vergünstigungen nach dem Forstschäden- 
Ausgleichsgesetz 1308 649
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A.  Einführung, Überblick

I.  Allgemeines
Land- und Forstwirtschaft ist eine betriebliche Betätigung mit Lebewesen, um 
Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte zu gewinnen und um Tiere 
zu betreuen. Das Steuerrecht für LuF muss daher aus der Natur der Sache bei 
der Gewinnermittlung, der Bilanzierung und der Bewertung berücksichtigen, 
dass sich der Wert von „Wirtschaftsgütern“ durch das Wachstum in einer oder 
in mehreren Vegetationsperioden oder Tierhaltungsperioden verändert. Für LuF 
sind daher besondere gesetzliche Bestimmungen und rechtliche Beurteilungen 
von Bedeutung, die sich vielfältig auswirken.

Die Ursachen für die Sonderproblematik liegen einmal in den Besonderheiten 
der luf Tätigkeit selbst. So weisen die landwirtschaftlichen Betriebe noch zahl-
reiche typische Eigenarten auf, die sie von der übrigen Wirtschaft unterschei-
den. Auch besteht ein die Landwirtschaft z. B. von der gewerblichen Wirtschaft 
unterscheidendes Merkmal darin, dass der Grund und Boden nicht nur den 
Standort bildet, sondern den maßgebenden Produktionsfaktor ausmacht. Die 
besonderen Produktionsbedingungen setzen dem landwirtschaftlichen Betrieb 
von der Natur her Schranken und führen zu einem Betriebsrisiko eigener Art. In-
soweit ist die Landwirtschaft z.  B. gegenüber den gewerblichen Betrieben in 
natürlicher und wirtschaftlicher Hinsicht benachteiligt.1 Die Abhängigkeit von 
Grund und Boden als unmittelbarer Produktionsgrundlage führt zu weiteren 
Abhängigkeiten und Notwendigkeiten (z. B. im Rahmen des Erbrechts, wonach 
ein Hof im Allgemeinen nur einem Erben, dem Hoferben, zufällt, was zur Folge 
hat, dass die übrigen „weichenden“ Erben vielfach nur unter Aufdeckung „stiller 
Reserven“ abgefunden werden können).

Grund und Boden ist nicht beliebig vermehrbar. Die Inanspruchnahme land-
wirtschaftlicher Flächen für Wohnungsbau, Gewerbegebiete, Straßenbau und 
Versorgungsleitungen und folgend für Ersatz- und Ausgleichsflächen nach dem 
BNatSchG und länderspezifischen Kompensationsverordnungen ist enorm. 
Seit der Bankenkrise im Jahr 2008 werden für Grund und Boden immer höhere 
Preise bezahlt.2 Für den Veräußerungsfall erleichtern die Übersichten und Er-
läuterungen im Handbuch eine Prüfung der Betriebsvermögenseigenschaft von 
Grundstücken im Familienbesitz.

1 Siehe hierzu auch BVerfG 11.5. 1970, BStBl 1970 II S. 579.
2 Z. B. http://www.agrarbericht-2018.bayern.de/tabellen-karten/files/k18.pdf.

1

2

Walter
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Die deutsche Agrarpolitik ist mittlerweile untrennbar verbunden mit der Ge-
meinsamen Agrarpolitik der EU (GAP). Danach werden landwirtschaftliche Be-
triebe staatlich gefördert. Zum einen erhalten die Landwirte Direktzahlungen 
(erste Säule) in Abhängigkeit von der landwirtschaftlichen Fläche und konkre-
ten Umweltleistungen (Greening). Zum anderen stehen staatliche Mittel zur 
Förderung der ländlichen Entwicklung (zweite Säule) zur Verfügung. Der BRH1 
kritisiert die Erfassung dieser Agrarsubventionen.

Es kommt hinzu, dass die – nationale und europäische – Agrar- und Ernährungs-
politik als ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Wirtschafts- und Ge-
sellschaftspolitik Einfluss nehmen muss und auch tatsächlich Einfluss nimmt. 
So greift bspw. die Wirtschaftspolitik mit der Sicherung der Versorgung der Be-
völkerung und der Wirtschaft mit Agrargütern einerseits und mit dem Abbrem-
sen einer Überproduktion andererseits in vielfältiger Weise in die Betriebsstruk-
turen ein und schränkt dadurch – mit positiven und negativen Auswirkungen 
auf den einzelnen luf Betrieb – einen Wettbewerb nicht unerheblich ein.

Eine weitere Herausforderung für die luf Betriebe sind die extremer werdenden 
Wetterbedingungen und die damit einhergehenden Unwetter. Die Auswirkun-
gen von Sturm, Hochwasser oder Dürre haben die luf Betriebe in den vergange-
nen Jahren regelmäßig immer wieder beschäftigt. In der Agrarpolitik wird daher 
derzeit eine Risikoausgleichsrücklage diskutiert.2

All diese Gesichtspunkte beeinflussen auch sehr stark die Agrarstruktur und die 
Möglichkeiten für einen Strukturwandel. Als häufig vorkommende Diversifizie-
rungsform (als Nebenbetrieb der Landwirtschaft) sind zu nennen:3

 ÿ Gewinnung von Festbrennstoffen (ohne die der Urproduktion zugeordnete 
Forstwirtschaft);

 ÿ Erzeugung erneuerbarer Energien;

 ÿ landwirtschaftsnahe Dienstleistungen für andere Landwirte, Gewerbe- und 
Privatkunden sowie die öffentliche Hand, z.  B. Winterdienst, Landschafts-
pflege;

 ÿ die Verarbeitung und Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
einschließlich der Bauernhofgastronomie;

1 BRH-Jahresbericht 2018, Tz. 33, S. 293.
2 Wissenschaftlicher Dienst des BT – wd 5-046-18, 5-060-18, 4-3000-126, 5-130-18; Risikoma-

nagement, EU-Agrarkrisenreserve.
3 http://www.agrarbericht-2018.bayern.de/landwirtschaft-laendliche-entwicklung/diversifizie-

rung.html.

2/1

2/2

3
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 ÿ erlebnisorientierte Angebote auf dem Bauernhof für die verschiedensten 
Zielgruppen;

 ÿ der Agrotourismus, insbesondere in Urlaubsregionen, ... und

 ÿ die Pensions- und Reitsportpferdehaltung.

Diese Betätigungen erfordern vielfach Sonderregelungen auch auf steuerli-
chem Gebiet. Beispielhaft seien genannt:

 ÿ Abgrenzung des Gewerbebetriebs von der LuF;1

 ÿ Festsetzung von Obergrenzen bei Tierzucht und Tierhaltung und Verlust-
abzugsbeschränkung bei gewerblicher Tierzucht und gewerblicher Tierhal-
tung;2

 ÿ Förderung von landwirtschaftlichen Zusammenschlüssen;3

 ÿ Ermittlung des Gewinns aus LuF nach Durchschnittssätzen;4

 ÿ besondere Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften aus Forstwirt-
schaft und5

 ÿ erhöhter Steuerfreibetrag.6

Umsatzsteuer und Einkommensteuer haben unterschiedliche Zielsetzungen. 
Die Umsatzsteuer als Verkehrsteuer besteuert den Austausch (Verkehr) von Lie-
ferungen und Leistungen. Die Einkommensteuer als Ertragsteuer besteuert die 
Einkünfte, also den Gewinn.

Innerhalb der Gewinneinkünfte besteht grundsätzlich ein Gleichklang bei der 
Gewinnermittlung. Zu den eingangs ausgeführten einkunftsartbezogenen Be-
sonderheiten gehören z. B. bei den Einkünften aus LuF

 ÿ die Gewinnglättung des § 4a Abs. 2 Nr. 1 EStG mit den Folgerungen bei der 
Bilanzänderung7 oder der Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen,8

1 R 15.5 EStR.
2 § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG, § 15 Abs. 4 EStG.
3 § 13 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 4 EStG, § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG, § 51a BewG.
4 § 13a EStG.
5 § 34b EStG.
6 § 13 Abs. 3 EStG.
7 R 4.4 Abs. 1 Satz 10 EStR.
8 BFH 18.9.2007 – I R 54/06, BStBl 2018 II S. 694.
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 ÿ Übertragung eines Betriebs unter Nießbrauchsvorbehalt – generationen- 
und betriebsübergreifende Totalgewinnprognose bei doppelter Betriebs-
struktur,1

 ÿ Übertragung eines Betriebs unter Nießbrauchsvorbehalt nicht auf Gewer-
bebetrieb übertragbar,2

 ÿ Versorgungsleistungen auch für Wohnteil eines Betriebs der LuF,3

 ÿ steuerfreie Entnahme des Grund und Bodens bei Errichtung durch Betriebs-
inhaber oder Altenteilerwohnung,4

 ÿ Besonderheiten bei der Forstwirtschaft bei einer Ertragsprognose für mehr 
als 100 Jahre, für das Vorliegen eines Betriebs oder eines Teilbetriebs,5

 ÿ Durchschnittssätze für luf Betriebe.6

II.  Struktur der Landwirtschaft
Ein Landwirt ernährt heute 140 Personen. Nur noch 9 % des Gesamtverbrauchs 
müssen von Verbrauchern für Nahrungsmittel ausgegeben werden. „Das ro-
mantisierende Bild von Acker, Stall und Bauer lebt weiter, obwohl sich die Realität 
weiterentwickelt hat. Haben wir Mut und ersetzen wir die Potemkinschen Strei-
chelbauernhöfe in unseren Köpfen. Landwirtschaft ist heute Hightech. Mit GPS, 
Drohne und Traktor mit präziser digitaler Technik, mit dem Roboter im Kuhstall.“7

Auch ist die saisonale und strukturelle Teilzeitbeschäftigung von Arbeitskräften 
stark verbreitet. Inhaltlich erfährt die Landwirtschaft einen Wandel dahin ge-
hend, dass neben dem ständig wachsenden Bedarf an Nahrungsmitteln auch 
der weltweite Energiebedarf steigt. Damit liegt die Herausforderung da rin, dem 
ständig steigenden Bedarf an Biomasse zur Energiegewinnung gerecht zu wer-
den, ohne dabei die Versorgung mit Nahrungsmitteln zu vernachlässigen. Es er-
fordert eine effektive Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen; nicht 
nur durch die Steigerung der Produktion von Agrargütern, sondern auch durch 

1 BFH 7.4.2016 – IV R 38/13, BStBl 2016 II S.  765 (Forstwirtschaft); BFH 23.10.2018 – VI R 5/17, 
NWB AAAAH-04519 (Landwirtschaft); BFH 18.4.2018 – I R 2/16, BStBl 2018 II S. 567 (Allgemein).

2 BFH 25.1.2017 – X R 59/14, NWB LAAAG-47393.
3 § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG; Wohnteil i. S. des § 34 Abs. 3 EStG, BT-Drucks. 16/7036 S. 16.
4 § 13 Abs. 5 EStG; bei §§ 15 und 18: Grundstück gehört im VZ 1986 zu BV.
5 BFH 9.3.2017 – VI R 86/14, BStBl 2017 II S. 981.
6 § 24 UStG.
7 Berliner Rede von Bundesministerin Julia Klöckner zur Lage und Zukunft der Landwirtschaft am 

10.10.2018.

4
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die Vermeidung von Nahrungsmittelverlusten bei Lagerung, Transport und Ver-
arbeitung. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass eine immer wei-
ter steigende Vielzahl von Rahmenbedingungen beachtet werden muss; bei-
spielsweise genannt seien hier Klimaschutzregelungen, Schutz von Umwelt und 
Biodiversität und die Regelungen zur Qualitätssicherung. Zum Beispiel hat ein 
Landwirt nach der neuen Düngegesetzgebung1 folgende (außersteuerlichen) 
Aufzeichnungs-, Bilanzierungs- und Dokumentationspflichten zu erfüllen:

 ÿ Präzisierung und Vereinheitlichung der Düngebedarfsermittlung für Stick-
stoff und Phosphat mit Verpflichtung zur Aufzeichnung

 ÿ Einbeziehung aller organischen und organisch-mineralischen Düngemittel 
in die Obergrenze von 170 kg Stickstoff pro Hektar im Durchschnitt der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche

 ÿ Weitere Einschränkung der Herbstdüngung entsprechend dem Nährstoff-
bedarf der Pflanzen durch die Ausweitung der Sperrfristen auf Acker- und 
Grünland

 ÿ Konkretisierung der allgemeinen Ausbringungsbeschränkungen anhand 
der Aufnahmefähigkeit des Bodens und Ausweitung der Mindestabstände 
zu Oberflächengewässern

 ÿ Zusätzliche Vorgaben zur emissionsarmen Ausbringung von Wirtschafts-
düngern auf Ackerland ab 2020 und Grünland ab 2025

 ÿ Plausibilisierung der Nährstoffbilanzierung (Feld-Stall-Bilanz) und Ein-
schränkung des Nährstoffüberschusses durch die Absenkung der Kontroll-
werte für Stickstoff und Phosphat

 ÿ Verpflichtung von zunächst viehintensiven Betrieben und den meisten Bio-
gasanlagen mit Wirtschaftsdüngereinsatz zur Erstellung einer innerbetrieb-
lichen Stoffstrombilanz für Stickstoff und Phosphat

 ÿ Verpflichtung der Bundesländer zu zusätzlichen Maßnahmen in besonders 
nitratbelasteten Gebieten sowie Einzugsgebieten mit eutrophierten Ge-
wässern (sog. Rote Gebiete Nitrat).

Der kontinuierliche Prozess der agrarstrukturellen Anpassung spiegelt sich in 
der Abnahme der landwirtschaftlichen Betriebe wieder. Aus dem bundesdeut-

1 http://www.agrarbericht-2018.bayern.de/landwirtschaft-laendliche-entwicklung/duengung.
html.

5
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schen Agrarbericht 20151 ergeben sich folgende Daten: Während es 1975 in 
der Bundesrepublik noch etwa 904 000 aktiv wirtschaftende Betriebe gab, re-
duzierte sich diese Zahl 2013 auf 285 000. Ca. 57 % der landwirtschaftlichen 
Flächen wird von Betrieben, die über mindestens 100  ha landwirtschaftliche 
Flächen verfügen, bewirtschaftet. Die Vollerwerbsbetriebe bewirtschafteten im 
Durchschnitt 59 ha. Die Zahl der haupt- oder nebenberuflich in der Landwirt-
schaft tätigen Menschen nahm weiter leicht ab und betrug rund 1,02 Mio. Die 
Zahl der Familienarbeitskräfte reduzierte sich auf 50 % aller Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft, während knapp 20  % als ständig angestellte familienfremde 
Arbeitskräfte und rund 30 % als Saisonarbeitskräfte beschäftigt wurden.

Die Gewinnsituation stellt sich bei den luf Betrieben wie folgt dar:2

ABB. 1: Finanzhilfen im Verhältnis der gesamten Subventionen im Jahr 2016

1 Im Internet unter www.bmel.de (Agrarpolitischer Bericht 2015 der Bundesregierung). Der bun-
desdeutsche Agrarbericht erscheint alle vier Jahre. Die Zahlen für die einzelnen Bundesländer 
können den jeweiligen Länderberichten entnommen werden, z. B. www.agrarbericht.bayern.de.

2 http://www.agrarbericht-2018.bayern.de/landwirtschaft-laendliche-entwicklung/einkommens-
entwicklung-nach-bundeslaendern.html und http://www.agrarbericht-2018.bayern.de/land-
wirtschaft-laendliche-entwicklung/methodische-erlaeuterungen.html.

6
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Die Landwirtschaft steht heute vor großen Herausforderungen. Da sind zum 
einen die enormen wirtschaftlichen Risiken durch stärkere Preisschwankungen 
(jedoch tendenziell stagnierende Produktpreise), zunehmende Wetterextreme, 
steigende Kosten für Baumaßnahmen, knapper werdende Flächen, die wieder-
um steigende Pachtpreise nach sich ziehen. Schließlich finden sich höhere Er-
wartungen und Anforderungen der Gesellschaft hinsichtlich Tierwohl, Wasser-
schutz und Ökologie in der Zunahme von rechtlichen Auflagen wieder. Häufig 
gibt es aufgrund unbefriedigender Erlössituationen eine schlechtere Stunden-
entlohnung sowie längere und ungünstigere Arbeitszeiten im Vergleich zu an-
deren Berufen. Und das alles begleitet von einer gefühlt sinkenden gesellschaft-
lichen Akzeptanz.

III.  Aktuelle Gesetzgebungsverfahren
Durch das Gesetz zum Erlass und zur Änderung marktordnungsrechtlicher Vor-
schriften sowie zur Änderung des Einkommensteuergesetzes vom 20.12.2016 
(MarktordÄndG)1 wurde für die luf Einkünfte i. S. d. § 13 EStG eine gesonderte 
Tarifglättungsvorschrift in das EStG aufgenommen (s. hierzu Rz. 594 ff.).

IV.   Geplante Gesetzgebungsverfahren
 ÿ § 32c EStG i. d. F. des Referentenentwurfs des BMF zum Entwurf eines Geset-

zes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 8.5.2019 (s. Rz. 594 ff.).2

 ÿ Reform des Grundsteuergesetzes (s. Rz. 1549).

(Einstweilen frei)

1 BGBl 2016 I S. 3045.
2 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvor-

haben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/G-E-Mobili-
taet/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2.

7
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B.   Einkommensteuer

I.  Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

1.  Begriff, Allgemeines

Der Umfang der Einkünfte, die als Einkünfte aus LuF der Einkommensbesteue-
rung zugrunde gelegt werden, ist in § 13 Abs. 1 und 2 EStG umschrieben. § 13 
EStG enthält keine allgemeine Begriffsbestimmung; er zeigt aber die wesentli-
chen Betriebsarten auf, die steuerlich regelmäßig zu Einkünften aus LuF führen. 
Die Einkünfte aus den verschiedenen Betriebsarten werden dabei einzeln aufge-
zählt. Die Aufzählung ist erforderlich, um einerseits die Besteuerungstatbestände 
in gesetzlich notwendiger Klarheit festzulegen, was mit einer allgemeinen Be-
griffsbestimmung nicht zu erreichen wäre, und anderseits eine Abgrenzung so-
wohl zu den anderen Einkunftsarten des EStG als auch – wegen mitunter unter-
schiedlicher Voraussetzungen und steuerlicher Folgen (z. B. Umfangbegrenzung 
bei Tierzucht und Tierhaltung; verschiedene Steuersätze bei außerordentlichen 
Einkünften aus Forstwirtschaft; Einbeziehung von Gewinnen aus bestimmten Be-
triebsarten bei der Gewinnermittlung nach § 13a EStG) – zwischen den einzelnen 
Betriebsarten innerhalb der Einkunftsart „LuF“ zu erreichen.

Die Einkünfte aus LuF gehören, neben denen aus Gewerbebetrieb und selb-
ständiger Arbeit, zu den Gewinneinkünften.1 Voraussetzung für die Einordnung 
unter diese drei Einkunftsarten ist die Erfüllung der Tatbestandsmerkmale, die 
in § 15 Abs. 2 EStG aufgeführt sind. Vor allem ist auch die Gewinnerzielungsab-
sicht (vgl. Rz. 136 ff.) eine allgemeine Voraussetzung für die steuerliche Berück-
sichtigung von luf Einkünften, wobei es genügt, wenn die Gewinnerzielungs-
absicht lediglich als Nebenzweck verfolgt wird.2 Es muss sich ferner um eine 
planmäßige, selbständige und nachhaltige Tätigkeit mit Beteiligung am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr handeln. Da dies auch Merkmale der gewerb-
lichen Tätigkeit sind, kann insbesondere die Abgrenzung zu den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb (vgl. Rz. 115 ff.), die bei der ESt im Rahmen des § 15 EStG zu 
erfassen sind und die der GewSt unterliegen, bedeutsam und schwierig sein. 
Ob die LuF in der Form eines Einzelunternehmens oder einer PersGes betrieben 
wird, ist für die Frage, ob Einkünfte aus LuF vorliegen, im Grundsatz ohne Bedeu-
tung (s. aber Rz. 128 ff.); teilweise enthält § 13 EStG ohnehin Sonderregelungen 

1 § 2 Abs. 2 Nr. 1 EStG.
2 § 13 Abs. 7, § 15 Abs. 2 Satz 3 EStG.
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für Einkünfte aus Personengemeinschaften (gemeinschaftliche Tierhaltung, 
Rz. 66 ff.; bestimmte Genossenschaften und Realgemeinden, Rz. 101 f.).

Luf Betriebe von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (z. B. Bund, Län-
der, Gemeinden, ggf. auch Kirchen) gehören nach § 4 Abs. 1 KStG nicht zu den 
Betrieben gewerblicher Art. Sie bleiben daher ertragsteuerfrei, was diesen Be-
trieben erhebliche Wettbewerbsvorteile bringt. Zu den Besonderheiten von luf 
Betrieben von Kapitalgesellschaften vgl. Rz. 1360 f.

§ 13 Abs. 1 EStG fasst in seiner Nr. 1 Einkünfte aus LuF im engeren Sinne zusam-
men, die Nrn. 2 bis 4 umfassen auch die Einkünfte aus LuF im weiteren Sinne. 
Die Nr. 1 enthält die Betriebsarten, die die planmäßige Nutzung der natürlichen 
Kräfte des Bodens zur Erzeugung pflanzlicher Produkte und die – unmittelbare 
oder mittelbare (z. B. Veredelung) – Verwertung der dadurch gewonnenen Er-
zeugnisse1 zum Inhalt haben. Dabei wird zwischen der luf Urproduktion einer-
seits und der Tierzucht und Tierhaltung andererseits unterschieden. Zur ersten 
Gruppe zählen die reine Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, der Weinbau, der 
Gartenbau, der Obstbau, der Gemüsebau, die Baumschulen und alle anderen 
Betriebe, die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte erzeugen.

Zum Wesen eines luf Betriebes gehören immer, wie es der BFH2 vereinfacht 
ausgedrückt hat, einerseits eine auf Gewinn gerichtete luf Betätigung (Acker-
bau, Viehzucht usw.) und andererseits ein luf Betriebsvermögen (BV), das der 
Betätigung als Grundlage dient und sie erst ermöglicht. Insbesondere wenn 
eine luf Betätigung vorliegt, ist für den Begriff der LuF im Grundsatz weder eine 
bestimmte Mindestgröße noch eine Hofstelle oder ein voller luf Besatz an Be-
triebsmitteln (Betriebsgebäude, Maschinen, sonstige Betriebsmittel) erforder-
lich.3 Eine luf Betätigung kann auch auf Stückländereien betrieben werden.4 Für 
die steuerliche Beurteilung kann die LuF auch im Nebenbetrieb,5 im Nebener-
werb oder (teilweise) durch Lohnunternehmer betrieben werden. Eine geringe 
Größe oder ein geringer Besatz können aber ein wichtiges Indiz für eine fehlen-
de, nachhaltige, auf Gewinnerzielung gerichtete luf Betätigung sein. Nicht ent-
scheidend ist, ob die LuF auf eigenen oder gepachteten Grundstücken betrieben 

1 R 15.5 Abs. 1 EStR.
2 BFH 28.3.1985, BStBl 1985 II S. 508.
3 BFH 30.8.2007, BStBl 2008 II S.  113; ebenso Felsmann, Einkommensbesteuerung, Abschn.  A 

Anm. 3b.
4 BFH 30.8.2007, BStBl 2008 II S. 113.
5 Zur Gewinnerzielungsabsicht bei einem Nebenbetrieb s. BFH 30.8.2007 – IV R 12/05, NWB 

 TAAAC-73399, BFH/NV 2008 S. 759.
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wird. Die Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen für den 
Eigenbedarf genügt dann nicht, wenn wegen einer sehr geringen Nutzfläche 
nur solche Erträge erzielt werden können, wie sie ein (privater) Gartenbesitzer 
in der Regel für Eigenbedarfszwecke erzielt. Ein solcher Gartenbesitzer strebt 
nicht nach einem echten, wirtschaftlich ins Gewicht fallenden Gewinn.1

Zu den Einkünften aus LuF zählen auch solche aus Hilfsgeschäften der luf Be-
tätigung. Ein Hilfsgeschäft stellt z. B. die Veräußerung luf Grundstücke dar. Die 
Veräußerung der luf genutzten Grundstücke ist aber dann kein Hilfsgeschäft 
eines landwirtschaftlichen Betriebs mehr, sondern Gegenstand eines selbstän-
digen gewerblichen Unternehmens, wenn ein Landwirt wiederholt innerhalb 
eines überschaubaren Zeitraumes luf Grundstücke oder Betriebe in Gewinnab-
sicht veräußert, die er bereits in der Absicht der alsbaldigen Weiterveräußerung 
erworben hat,2 oder wenn er selbst die Aufstellung eines Bebauungsplans be-
treibt.3 Zur Abgrenzung zum gewerblichen Grundstückshandel vgl. Rz. 133.

Zur LuF gehören auch alle dazu notwendigen Nebentätigkeiten, es sei denn, eine 
solche Tätigkeit wird ohne Beziehung zum eigenen luf Betrieb ausgeübt.4

Zu den Einkünften aus LuF gehören nach ausdrücklicher gesetzlicher Regelung 
in § 13 Abs. 2 EStG auch die Einkünfte aus einem luf Nebenbetrieb (s. Rz. 103 ff.) 
sowie der Nutzungswert der Wohnung in einem Baudenkmal (hierzu im Einzel-
nen Rz. 580 ff.). Dies ist bedeutsam für die Fälle, in denen nach der allgemeinen 
Begriffsbestimmung in § 13 Abs. 1 EStG eine Erfassung bei den Einkünften aus 
LuF sonst nicht möglich wäre.

Zu den Einkünften aus LuF zählen auch Einkünfte aus anderen Einkunftsarten, 
wenn diese im Rahmen eines luf Betriebes anfallen. In aller Regel trifft dies auf die 
Erträge aus betrieblichem Kapitalvermögen und auf Einkünfte aus der Vermie-
tung oder Verpachtung landwirtschaftlichen Vermögens zu. Die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen und aus Vermietung und Verpachtung sind insoweit subsidiär.5

1 BFH 5.5.2011, BStBl 2011 II S. 792.
2 BFH 28.6.1984, BStBl 1984 II S. 798.
3 BFH 8.11.2007, BStBl 2008 II S. 231.
4 BFH 22.1.2004, BStBl 2004 II S. 512.
5 § 20 Abs. 8, § 21 Abs. 3 EStG.
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2.  Landwirtschaft

Landwirtschaft ist die Tätigkeit der Bodenbewirtschaftung im Rahmen der Ur-
produktion pflanzlicher Erzeugnisse und die Verwertung ggf. einschl. Be- und 
Verarbeitung (Veredelung) der gewonnenen Erzeugnisse durch Verkauf oder 
durch Eigenverbrauch (einschl. der Verwertung als Viehfutter). So kann z.  B. 
eine Windkraftanlage zur Stromerzeugung nicht dem luf Betrieb zugerechnet 
werden, da es sich weder um Urproduktion noch um Veredelungsproduktion 
handelt; denn eine Windkraftanlage nutzt weder unmittelbar noch mittelbar 
die natürlichen Kräfte des Grund und Bodens, sondern andere Naturkräfte.1 An-
dererseits werden auch dann landwirtschaftliche Einkünfte erzielt, wenn auf 
Wiesen erzeugtes Gras auf dem Halm verkauft wird und der Käufer sämtliche 
Erntearbeiten übernimmt. In einem solchen Fall ist keine Hofstelle erforderlich.2 
Eine bestimmte Mindestgröße eines luf Betriebs ist grundsätzlich nicht erfor-
derlich. Sowohl die Rechtsprechung als auch die Finanzverwaltung gehen vom 
Vorliegen eines luf Betriebs aus, wenn die Größe der bewirtschafteten Flächen 
(in Abgrenzung zur privaten Gartenbewirtschaftung) mind. 3 000 qm beträgt. 
Bei Sonderkulturen wie z.  B. Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau, Baum-
schulen oder Weinbau kann bereits eine geringere Fläche ausreichen.3

3.  Tierzucht und Tierhaltung

a)  Tierzucht und Tierhaltung bei Einzelunternehmen

aa)  Allgemeines

Zu den Einkünften aus LuF gehören auch die Einkünfte aus Tierzucht und Tier-
haltung, soweit der Tierbestand für die LuF typisch ist (wobei nicht typischer-
weise in Deutschland übliche Tiere entscheidend sind, sondern es darauf an-
kommt, ob diese Tiere der Ernährung dienen, z.  B. auch Wachteln, Alpakas, 
Trampeltiere, Dromedare)4 und der Betrieb eine ausreichende pflanzliche Fut-
tergrundlage bietet. Tierzucht und Tierhaltung umfasst alle Nutztierarten und 
deren Haltungsformen, die mit einer landwirtschaftlichen Bodenbewirtschaf-
tung im Zusammenhang stehen.5 Die landwirtschaftliche Tierhaltung muss 
noch eine Verbindung zur Urproduktion aufweisen. Zur Tierhaltung zählen so-

1 Siehe R 15.5 Abs. 12 EStR.
2 Vgl. BFH 26.8.2004 – IV R 52/02, NWB MAAAB-42759, BFH/NV 2005 S. 674.
3 Vgl. z. B. BFH 5.5.2011, BStBl 2011 II S. 792.
4 So auch Schmidt/Kulosa, EStG, § 13 Rz. 31 ff.; R 13.2 Abs. 1 EStR.
5 Felsmann, Einkommensbesteuerung, Abschn. A Anm. 32.
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wohl die eigenen als auch die fremden Tiere des Betriebs, die ihre pflanzliche 
Futtergrundlage im eigenen Betrieb erhalten können. Deshalb ist z. B. die Auf-
zucht und Veräußerung von Hunden keine luf, sondern allenfalls eine – jedoch 
nicht i. S. des § 15 Abs. 4 EStG bestehende – gewerbliche Tierzucht oder Tier-
haltung.1 Auch die Unterhaltung eines Wildparks stellt keine luf Tätigkeit dar, 
weil es an der planmäßigen Nutzung der natürlichen Kräfte des Bodens zur Er-
zeugung von Futter für die Tiere fehlt.2 Die Züchtung und das Halten von Klein-
tieren, wie Meerschweinchen, Zwergkaninchen, Hamstern, Ratten und Mäusen, 
die als Haustiere oder als Lebendfutter für andere Tiere verwendet werden, stel-
len ungeachtet einer vorhandenen Futtergrundlage eine gewerbliche Tätigkeit 
dar, nicht eine luf Tierzucht und -haltung.3

Einkünfte aus Tierzucht und Tierhaltung sind nach ausdrücklicher gesetzlicher 
Regelung nur dann solche aus LuF, wenn die Tierbestände den in § 13 Abs. 1 
Nr. 1 Satz 2 EStG angegebenen Umfang nicht übersteigen. Die umfangmäßige 
Begrenzung richtet sich nach der Anzahl der Tiere – umgerechnet in Viehein-
heiten (VE) – in Abhängigkeit von der Größe der regelmäßig landwirtschaftlich 
genutzten Fläche. Dieser Maßstab stellt eine nicht widerlegbare gesetzliche 
Fiktion für eine der wesentlichen Voraussetzungen der Zurechnung von Tier-
zucht und Tierhaltung zur Landwirtschaft dar, dass nämlich die erzeugten und 
die gehaltenen Tiere eine ausreichende pflanzliche Futtergrundlage in dem 
betreffenden Betrieb haben müssen. Damit wird vor allem in diesem Bereich 
eine notwendige gesetzliche Abgrenzung zwischen der – flächengebundenen – 
landwirtschaftlichen Tierzucht und Tierhaltung einerseits und der – mehr oder 
minder flächenlosen – gewerblichen Tierzucht und Tierhaltung andererseits 
geschaffen. Agrarpolitisch wird mit dieser Einschränkung das Ziel verfolgt, die 
Produktionsgrundlage für möglichst viele selbständige bäuerliche Betriebe zu 
bewahren und ausreichende Bestandsgrößen für landwirtschaftliche Betriebe 
in der Tierhaltung gerade auch im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit und 
die Sicherung von landwirtschaftlichem Einkommen zu ermöglichen.4

Zur Bestimmung der Grenze in § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 bis 4 EStG (VE-Höchstzahl) 
sind die Feststellungen des maßgeblichen Tierbestandes und der maßgeblichen 
Fläche erforderlich. Dabei ist jeweils auf den einzelnen Betrieb des Betriebsinha-
bers abzustellen; bei PersGes kommt es auf die Verhältnisse der PersGes selbst 

1 BFH 30.9.1980, BStBl 1981 II S. 210; für eine Nerzzuchtfarm BFH 19.12.2002, BStBl 2003 II S. 507, 
vgl. auch Kanzler, FR 2003 S. 524 und v. Schönberg, NWB F. 3 S. 12593.

2 Leingärtner/Stalbold, Besteuerung der Landwirte, Kap. 6 Rz. 26.
3 BFH 16.12.2004, BStBl 2005 II S. 347; vgl. auch v. Schönberg, HFR 2005 S. 416.
4 Vgl. Milch, INF 1985 S. 193.
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und nicht etwa auf die betrieblichen Verhältnisse des eingebrachten oder zur 
Nutzung überlassenen Einzelbetriebes an. Welche VE nach den Feststellungen 
des maßgeblichen Tierbestandes und der maßgeblichen Fläche dann, bezogen 
auf die ha-Fläche, die Höchstgrenze darstellen (VE-Höchstzahl), ist in § 13 Abs. 1 
Nr. 1 Satz 2 EStG festgelegt. Sie betragen

für die ersten 20 ha nicht mehr als 10 VE je ha, 

für die nächsten 10 ha nicht mehr als 7 VE je ha,

für die nächsten 20 ha nicht mehr als 6 VE je ha,

für die nächsten 50 ha nicht mehr als 3 VE je ha,

für die weitere Fläche nicht mehr als 1,5 VE je ha.

Hat ein Landwirt als Gesellschafter bzw. Mitglied einer Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaft, einer Gesellschaft oder eines Vereins Tierhaltungsmög-
lichkeiten auf eine Tierhaltungsgemeinschaft übertragen (s. Rz. 68 ff.), sind für 
die Berechnung der VE-Höchstzahl die in seinem Betrieb erzeugten oder ge-
haltenen VE mit den auf die Tierhaltungsgemeinschaft übertragenen Viehhal-
tungsmöglichkeiten zusammenzurechnen.1

bb)  Maßgeblicher Tierbestand und maßgebliche Fläche

Bei der Feststellung des maßgeblichen Tierbestandes ist von der regelmäßigen 
und nachhaltigen Erzeugung (Mastvieh) und von der Haltung (übriges Vieh) 
während des Wj auszugehen.2 Abweichend hiervon ist bei Mastrindern mit einer 
Mastdauer von weniger als einem Jahr, bei Kälbern und Jungvieh, bei Schafen 
unter einem Jahr und bei Damtieren unter einem Jahr stets vom Jahresdurch-
schnittsbestand auszugehen.3 Der ermittelte Tierbestand wird dann – gemessen 
an dem Futterbedarf – in VE umgerechnet. Für diese Umrechnung ist der gesetz-
liche Umrechnungsschlüssel (VE-Schlüssel) in Anlage 1 zum BewG i. V. mit § 51 
Abs.  4 BewG verbindlich. Dieser VE-Schlüssel entspricht nun dem bisherigen 
Umrechnungsschlüssel in R 13.2 EStR.4 Diese neue Anlage 1 zum BewG ist erst-
mals für Bewertungsstichtage nach dem 31.12.2011 zwingend anzuwenden.5 
In diesem VE-Schlüssel wird zwischen den Tieren, die nach dem Jahresdurch-
schnittsbestand und denen, die nach der Jahreserzeugung umgerechnet werden, 

1 § 51a Abs. 4 BewG.
2 R 13.2 Abs. 1 EStR.
3 R 13.2 Abs. 1 Satz 4 EStR; BFH 17.10.1991, BStBl 1992 II S. 378.
4 Artikel 10 des BeitrRLUmsG vom 7.12.2011, BGBl 2011 I S. 2592.
5 § 205 Abs. 4 BewG.
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unterschieden. Unter Jahresdurchschnittsbestand ist i. d. R. 1/13 der Summe aus 
Jahresanfangsbestand und den 12 Monatsendbeständen zu verstehen.

Maßgebliche Fläche sind die vom Inhaber des Betriebs regelmäßig landwirt-
schaftlich genutzten Flächen.1 Hierzu rechnen neben den eigentlichen land-
wirtschaftlich genutzten Flächen wie Grünland-, Hackfrucht- und Kornanbau-
flächen auch die Flächen der landwirtschaftlichen Sonderkulturen i. S. des § 52 
BewG wie z. B. Hopfen- und Spargelanbau. Nicht zu den landwirtschaftlichen 
Flächen rechnen die forstwirtschaftlichen Nutzungen, die Weinbauflächen, das 
Gelände gärtnerischer Nutzungen, Abbauland, Geringstland, Unland sowie die 
Hof- und Gebäudeflächen. Obstbaulich genutzte Flächen, die so angelegt sind, 
dass eine regelmäßige landwirtschaftliche Unternutzung stattfindet, sind mit 
der Hälfte zu berücksichtigen; Almen und Hutungen sind mit einem Viertel an-
zusetzen.2 Zugepachtete Flächen sind in die Berechnung einzubeziehen, ver-
pachtete Flächen sind bei der Berechnung regelmäßig auszuscheiden. Soweit 
eine ansonsten gewerblich genutzte Fläche nur einmalig der landwirtschaftli-
chen Nutzung zugeführt wird, ist sie nicht in die Berechnung einzubeziehen. 
Flächen, die aufgrund öffentlicher Förderungsprogramme stillgelegt werden, 
gelten nach R 13.2 Abs. 3 EStR weiterhin als landwirtschaftlich genutzt. Bei der 
Berechnung ist der letzte angefangene Hektar anteilig zu berücksichtigen.3

cc)  Übersteigen der VE-Höchstzahl

Die Höchstzahl der aufgrund des maßgeblichen Tierbestandes errechneten VE, 
die bei der maßgeblichen Fläche nicht überschritten werden darf, um noch eine 
landwirtschaftliche Tierzucht oder Tierhaltung annehmen zu können, ergibt 
sich aus § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG (VE-Höchstzahl, Rz. 48). Übersteigt die Zahl 
der VE nachhaltig die angegebene Höchstzahl, so gehört – mit bestimmten Be-
sonderheiten bei Tierhaltungsgemeinschaften (s. Rz.  68  ff.) – der Tierbestand 
ganz oder teilweise, ggf. auch nur einzelne Tierzweige, zur gewerblichen Tier-
zucht und Tierhaltung. Der betreffende Tierzweig bildet dann mit den diesem 
Tierzweig dienenden WG einen selbständigen Gewerbebetrieb. Für die Frage 
der Nachhaltigkeit wird im Allgemeinen ein Beobachtungszeitraum von 3 Jah-
ren zugrunde gelegt und eine gewerbliche Tierhaltung erst mit Wirkung ex nunc 
– d.  h. im 4. Jahr4 – angenommen, wenn die Höchstzahl in 3 Wirtschaftsjah-

1 § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG; R 13.2 Abs. 3 EStR.
2 R 13.2 Abs. 3 EStR.
3 BFH 13.7.1989, BStBl 1989 II S. 1036.
4 R 13.2 Abs. 2 Satz 7 EStR i. V. mit R 15.5 EStR; s. a. Schmidt/Kulosa, EStG, § 13 Rz. 40.
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ren nacheinander überschritten wird.1 Ein nur vorübergehendes Überschreiten 
der Höchstzahl führt noch nicht zu einem Gewerbebetrieb. Dies gilt auch für 
Fälle des allmählichen Strukturwandels. Wird ein Betrieb übernommen und im 
Wesentlichen unverändert fortgeführt, so bleibt der Charakter des Betriebs als 
luf Betrieb oder als Gewerbebetrieb erhalten, der Dreijahreszeitraum beginnt 
bei einem Wechsel des Betriebsinhabers nicht neu.2 Wird dagegen ein Struk-
turwandel schlagartig herbeigeführt, gibt vor allem der Stpfl. durch eine Aus-
weitung des Tierbestands oder auf andere Weise zu erkennen, dass er den Be-
trieb – in Richtung Gewerbebetrieb – dauerhaft umstrukturieren will, so wird 
bei Überschreiten der Höchstzahl bereits von Anfang an ein Gewerbebetrieb 
angenommen werden müssen.3 Wird die VE-Höchstzahl um mehr als 10  % 
überschritten und wird dadurch zugleich ein zusätzlicher Bedarf an landwirt-
schaftlichen Flächen von mehr als 10 % erforderlich, ist regelmäßig von einem 
sofortigen Strukturwandel auszugehen.4

Übersteigt die Anzahl der VE nachhaltig die Höchstzahl, so ist damit nicht die 
gesamte Tierzucht und Tierhaltung gewerblich; es werden vielmehr die einzel-
nen Zweige des Tierbestandes im Ganzen und einheitlich beurteilt. So gehören 
die Zweige des Tierbestandes weiterhin zur landwirtschaftlichen Nutzung, de-
ren VE zusammen die Grenzen nicht überschreiten.5 Hat ein Betrieb einen Tier-
bestand mit mehreren Zweigen, so richtet sich deren Zurechnung nach ihrer 
Flächenabhängigkeit. Der gewerblichen Tierzucht und Tierhaltung sind zuerst 
die weniger flächenabhängigen Zweige des Tierbestands zuzurechnen. Weni-
ger flächenabhängig ist die Erzeugung und Haltung von Schweinen und Geflü-
gel, mehr flächenabhängig die Erzeugung und Haltung von Pferden, Rindvieh 
und Schafen.6 Innerhalb der beiden Gruppen der weniger oder mehr flächenab-
hängigen Tierarten ist jeweils zuerst der Zweig der gewerblichen Tierzucht und 
Tierhaltung zuzurechnen, der die größere Zahl von VE hat. Als besondere Zwei-
ge gelten bei jeder Tierart jeweils Zugvieh, Zuchtvieh, Mastvieh und das übrige 
Nutzvieh. Zuchtvieh gilt nur dann als eigener Zweig, wenn die erzeugten Jung-
tiere überwiegend zum Verkauf bestimmt sind. Andernfalls ist das Zuchtvieh 
dem Zweig zuzurechnen, dessen Zucht und Haltung es überwiegend dient.7

1 Vgl. BFH 14.12.2006, BStBl 2007 II S. 516; BFH 19.2.2009, BStBl 2009 II S. 654.
2 R 15.5 Abs. 2 Satz 5 EStR.
3 BFH 4.2.1976, BStBl 1976 II S. 423; vgl. aber auch BFH 27.11.1980, BStBl 1981 II S. 518; R 13.2 

Abs. 2 EStR.
4 BFH 19.2.2009, BStBl 2009 II S. 654.
5 § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 EStG; § 51 Abs. 2 BewG.
6 R 13.2 Abs. 2 Satz 5 EStR; im Einzelnen s. Anlage 2 zum BewG.
7 § 51 Abs. 2 und 3 BewG; R 13.2 Abs. 2 EStR.
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BEISPIEL  Die regelmäßige landwirtschaftlich genutzte Fläche beträgt 6 ha. Folgender 
Tierbestand ist vorhanden

120 Mastschweine aus selbsterzeugten Ferkeln 19,20 VE

35 Kühe 35,00 VE

45 Mastkälber 13,50 VE

150 Legehennen   3,00 VE

70,70 VE

Die nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG zulässige VE-Höchstzahl beträgt 60 VE. Im Bei-
spielsfall sind zunächst die weniger flächenabhängigen Tierzweige der gewerblichen 
Tätigkeit zuzuordnen, hier Mastschwein- bzw. Legehennenhaltung. Innerhalb dieser 
Gruppe ist zuerst der Tierzweig mit der höchsten VE-Zahl als gewerblich einzustufen. 
Im Beispielsfall ist daher die Mastschweinehaltung als gewerbliche Tierhaltung an-
zusehen. Die Legehennenhaltung bleibt dem Bereich LuF zugeordnet, da nach Aus-
scheiden der Mastschweinehaltung die zulässige VE-Höchstzahl unterschritten wird.

Wird durch Willensentscheidung des Landwirts die Tierhaltung oder ein Zweig 
der Tierhaltung von der landwirtschaftlichen Nutzung getrennt (z. B. Putenmast 
auf einem zugekauften, gesondert gelegenen Grundstück), so muss der abge-
trennte Teil als selbständige wirtschaftliche Einheit behandelt werden, wenn 
objektive betriebliche Merkmale gegeben sind oder geschaffen werden, die den 
abgetrennten Teil nach der Verkehrsanschauung auch als selbständige wirt-
schaftliche Einheit erscheinen lassen.1

dd)  Sonderfälle der Tierzucht und Tierhaltung

(1)  Pelztiere

Pelztiere sind von der erläuterten Umrechnung ausdrücklich ausgeschlossen 
(§ 51 Abs. 5 BewG). Sie gehören danach nur dann zur landwirtschaftlichen Nut-
zung, wenn die erforderlichen Futtermittel überwiegend von den vom Inhaber 
des Betriebs landwirtschaftlich genutzten Flächen gewonnen sind. Mit Urteil 
vom 19.12.20022 hat der BFH seine Rspr.3 geändert. Ein Nerzzuchtbetrieb be-
treibt keine gewerbliche Tierzucht i. S. der §§ 13, 15 Abs. 4 EStG, da die Futter-
mittel bei Fleischfressern nicht in einem luf Betrieb erzeugt werden können.4 
Danach kann eine Nerzfarm, die auf landwirtschaftlichen Nutzflächen betrie-

1 Siehe a. FG Schleswig-Holstein 18.9.1986, rkr., EFG 1987 S. 117.
2 BStBl 2003 II S. 507.
3 BFH 29.10.1987, BStBl 1988 II S. 264.
4 Ebenso Leingärtner, INF 1988 S. 387.
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ben wird, kein landwirtschaftlicher Betrieb sein; sie stellt deshalb ohne solche 
Nutzflächen auch keine gewerbliche Tierzucht oder Tierhaltung i.  S. von §  15 
Abs. 4 EStG dar.

(2)  Reitbetriebe

Bei Reitbetrieben (einschl. der Pferdezucht und Pferdehaltung) ergeben sich 
häufig Schwierigkeiten, weil die Abgrenzung zum Gewerbebetrieb einerseits 
und zur Liebhaberei andererseits problematisch sein kann. Diese besondere Pro-
blematik ergibt sich aus der veränderten Funktion des Pferdes, weil gerade die 
Pferdehaltung zunehmend primär nicht mehr landwirtschaftlichen, sondern 
anderen Zwecken dient. Die Fallgestaltungen (z. B. bei allgemeiner Pferdezucht, 
Vollblutzucht, Pensionstierhaltung, Vermietung von Pferden, Zurverfügungstel-
len von Reitanlagen, Reitunterricht, zusätzliche Ausgabe von Speisen und Ge-
tränken) sind so vielgestaltig, dass die Entscheidung, ob ein Betrieb der LuF, ein 
Gewerbebetrieb oder gar eine Liebhaberei vorliegt, nur nach den Umständen 
des Einzelfalls und unter Berücksichtigung des Gesamtgepräges des Betriebes 
getroffen werden kann. Abgrenzungsmerkmale sind vom BFH vor allem in den 
Urteilen BFH 16.11.1978,1 BFH 16.7.1987,2 BFH 23.9.1988,3 BFH 24.1.1989,4 BFH 
27.1.20005 und zuletzt BFH 17.12.20086 zusammengestellt worden, wobei sich 
gerade in den beiden letztgenannten Urteilen eine gegenüber der früheren 
Verwaltungsauffassung und auch der früheren Rspr. großzügigere Auffassung 
zugunsten einer Einordnung in die LuF zeigt. Allgemein kann danach die Ab-
grenzung der Einkunftsarten etwa nach folgenden Grundsätzen vorgenommen 
werden, wobei die verschiedenen Formen des Reitbetriebes zunächst für sich 
betrachtet werden müssen.7

Die Pferdezucht und die Haltung von eigenen Reitpferden gelten grds. als land-
wirtschaftliche Betätigung: Die Einkünfte daraus sind Einkünfte aus LuF, wenn 
der Tierbestand des gesamten Betriebs die in § 13 Abs. 1 Nr. 1 EStG genannten 
VE-Höchstsätze nicht überschreitet. Ein luf Betrieb wird nicht dadurch zu einem 
Gewerbebetrieb, dass er Pferde zukauft, sie während einer nicht nur kurzen Auf-
enthaltsdauer zu Reit- oder Turnierpferden ausbildet und dann weiterverkauft.8 

1 BStBl 1979 II S. 246.
2 BStBl 1988 II S. 83.
3 BStBl 1989 II S. 111.
4 BStBl 1989 II S. 416.
5 BStBl 2000 II S. 227.
6 BStBl 2009 II S. 453.
7 Siehe hierzu auch H 15.5 „Reitpferde“ EStH.
8 BFH 31.3.2004, BStBl 2004 II S. 742; BFH 17.12.2008, BStBl 2009 II S. 453.
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Bei reinen Pferdezuchtbetrieben, die der LuF zuzuordnen sind, ist stets die Frage 
der Liebhaberei zu prüfen (Rz. 136 ff.). Ist der Pferdezuchtbetrieb als Gewerbe-
betrieb zu behandeln, so können Verluste hieraus nicht mit Verlusten aus ande-
ren Einkunftsarten ausgeglichen werden (s. Rz. 78 ff.). Zum Betrieb eines Trab-
rennstalls s. Rz. 158.

Die reine Pensionstierhaltung von Reitpferden ist ebenfalls der LuF zuzuordnen, 
wenn für den gesamten Tierbestand des Betriebs (also für die eigenen und frem-
den Tiere zusammen) die Flächendeckung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 EStG gegeben 
ist. Die Pensionsreitpferdehaltung rechnet auch dann zur landwirtschaftlichen 
Tierhaltung, wenn den Pferdeeinstellern Reitanlagen (auch Reithalle) zur Verfü-
gung gestellt werden.1 Neben der Pensionstierhaltung ist auch die Vermietung 
von Pferden zu Reitzwecken bei vorhandener flächenmäßiger Futtergrundlage 
als landwirtschaftlich anzusehen, wenn keine weiteren ins Gewicht fallenden 
Leistungen erbracht werden, die nicht der Landwirtschaft zuzurechnen sind.2

Der Bereich der Landwirtschaft wird aber überschritten, wenn weitere, nicht der 
Landwirtschaft zuzurechnende Dienstleistungen und Tätigkeiten hinzukom-
men, die als Schwerpunkt der betrieblichen Betätigung dem Betrieb das Geprä-
ge geben.3 So sind insbesondere die Gästebewirtung und Gästeunterbringung 
gewerbliche Tätigkeiten.

Der Landwirt, der selbst Reitunterricht erteilt, übt insoweit im Allgemeinen eine 
freiberufliche Tätigkeit aus. Daran ändert sich nichts, wenn sich der Landwirt 
dabei der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte (z. B. Reitlehrer) bedient 
und dabei selbst noch aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenver-
antwortlich tätig bleibt.4

Vermietet der Landwirt – neben der Erteilung von Reitunterricht – auch eigene 
Reitpferde und/oder nimmt er fremde Reitpferde in Pension, so können die ver-
schiedenen Betriebsteile derart miteinander verflochten sein, dass der gesamte 
Pferdehaltungs- und Reitbetrieb einen einheitlichen Betrieb darstellt. Die Ein-
künfte sind dann unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbe-
sondere des Gesamtgepräges des Betriebes, nur einer Einkunftsart zuzuordnen. 
Werden die Pferdevermietung und der Reitunterricht im Rahmen eines luf Be-
triebes ausgeübt, sind die beiden Betätigungen aber zusammengenommen von 

1 BFH 23.9.1988, BStBl 1989 II S. 111.
2 BFH 24.1.1989, BStBl 1989 II S. 416; H 15.5 „Reitpferde“ EStH.
3 BFH 24.1.1989, BStBl 1989 II S. 416.
4 § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG; BFH 16.11.1978, BStBl 1979 II S. 246.
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untergeordneter Bedeutung, so können sie insgesamt noch der LuF zugeordnet 
werden.

Bei der Abgrenzung ist die landwirtschaftliche Pferdezucht regelmäßig für sich 
zu betrachten, denn der Zuchtbetrieb hängt i. d. R. mit den anderen Formen des 
Reitbetriebes nicht so eng zusammen, dass eine einheitliche Behandlung zwin-
gend wäre. Etwas anderes kann ausnahmsweise dann gelten, wenn die aufge-
zogenen Pferde überwiegend im gewerblichen Vermietungs- und Reitbetrieb 
verwendet werden.1

Wird neben einem gewerblichen Reitbetrieb noch LuF betrieben, so ist diese 
i. d. R. nicht in den Gewerbebetrieb einzubeziehen. Es bestehen dann zwei Be-
triebe – ein luf Betrieb und der Reitbetrieb als Gewerbebetrieb. Ein einheitlicher 
Gewerbebetrieb kann in einem derartigen Fall nur dann angenommen werden, 
wenn der luf Betrieb dem Reitbetrieb untergeordnet ist und eine Trennung der 
Betriebsteile nicht ohne Nachteile für den Gesamtbetrieb möglich wäre.2

(3)  Pensionstierhaltung

Zur Frage der Abgrenzung gewerblicher und landwirtschaftlicher Tierzucht und 
Tierhaltung bei Betrieben, die fremde Tiere halten (Pensionstierhaltung), wird 
in der Rspr. eine landwirtschaftliche Tätigkeit angenommen, sofern die Tiere 
nicht privaten,3 gewerblichen4 oder freiberuflichen Zwecken dienen; entschei-
dend ist auch hier der Umfang im Verhältnis zur Haupttätigkeit. Ferner kann aus 
der Art der Tiere (so bei Tierarten wie z. B. Kamelen, Singvögeln, Hunden oder 
Katzen, sofern diese nicht zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken verwen-
det werden) auf den Bezug zur Landwirtschaft geschlossen werden (Tendenz 
zum gewerblichen Betrieb). Zur Abgrenzung der Einkunftsart bei Pensionspfer-
dehaltung vgl. Rz. 59 ff.

In einem ländereinheitlichen Erlass5 wird von der Finanzverwaltung folgende 
Auffassung vertreten: Gibt ein Eigentümer Tiere zur Aufzucht in einen fremden 
Betrieb (Lohnaufzucht), so sind diese Tiere nach wirtschaftlicher Betrachtungs-

1 BFH 16.7.1987, BStBl 1988 II S. 83.
2 Vgl. für Gasthof und Landwirtschaft BFH 27.1.1995 – IV B 109/94, NWB XAAAB-37256 = BFH/NV 

1995 S. 772.
3 Vgl. FG München 19.7.1984, EFG 1985 S. 11.
4 Vgl. BFH 30.9.1980, BStBl 1981 II S. 210; BFH 16.7.1987, BStBl 1988 II S. 83.
5 Z. B. FinMin Niedersachsen 16.6.1971, INF 1971 S. 370.
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weise dem Eigentümer und nicht dem Aufzüchter zuzurechnen.1 Diese Auffas-
sung ist m. E. überholt. Die Tiere sind vielmehr demjenigen zuzurechnen, der 
das wirtschaftliche Risiko für die Tierhaltung trägt. Das kann je nach vertrag-
licher Ausgestaltung und tatsächlicher Durchführung der zivilrechtliche Eigen-
tümer oder der Aufzüchter sein.

Für die Frage, ob und inwieweit die Einkünfte aus der Tierhaltung solcher Tier-
bestände beim Eigentümer zu den Einkünften aus LuF zu rechnen sind, sind die 
Abgrenzungsmerkmale nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 EStG maßgebend. Sind die Tiere, 
die zur Aufzucht in einen fremden Betrieb gegeben worden sind, dem Eigentü-
mer zuzurechnen und hält dieser im eigenen Betrieb und in fremden Betrieben 
zusammen nicht mehr Tiere, als er nach der VE-Höchstzahl des § 13 Abs. 1 Nr. 1 
EStG halten kann, so sind bei ihm die Einkünfte aus den Tierbeständen, die er 
zur Aufzucht in fremde Betriebe gegeben hat, Einkünfte aus LuF. Der Aufzüchter 
erbringt in diesem Fall lediglich eine (gewerbliche) Dienstleistung. Die Einkünf-
te daraus können ggf. unter den Voraussetzungen von R 15.5 EStR noch den Ein-
künften aus LuF zugerechnet werden.

Sind die Tiere hingegen dem Aufzüchter zuzurechnen, ist die Frage, ob die Ein-
künfte aus der Aufzucht fremder Tiere zu den Einkünften aus LuF gehören, 
ebenfalls nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 EStG zu beurteilen. Danach sind die eigenen 
Tierbestände des Betriebs und die im Betrieb aufgezogenen Tiere zusammen-
zurechnen.

Zur Berücksichtigung von Gewinnen aus Pensionstierhaltung im Rahmen des 
§ 13a EStG vgl. Rz. 485.

(Einstweilen frei)

b)  Gemeinschaftliche Tierzucht und Tierhaltung

aa)  Personengesellschaften

Land- und forstwirtschaftliche Einzelbetriebe können sich zum Zwecke einer 
einheitlichen Bewirtschaftung zu einer Personengesellschaft zusammenschlie-
ßen. Die Abgrenzung zwischen landwirtschaftlicher und gewerblicher Tierzucht 
und Tierhaltung richtet sich in diesem Fall ebenfalls nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 
EStG; maßgebend hierfür sind die Verhältnisse der Gesellschaft, nicht die der 

1 A. A. Felsmann, Einkommensbesteuerung, Abschnitt A Anm. 72 ff., Leingärtner/Stalbold, Besteue-
rung der Landwirte, Kap. 6 Rz. 21.
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Gesellschafter. Überschreiten bei der Gesellschaft ein oder mehrere Tierzweige 
die maßgebende VE-Höchstzahl (Rz.  52), so kann dies zur Gewerblichkeit der 
Gesamttätigkeit führen;1 haben sich die Gesellschafter allerdings zu zwei – per-
sonenidentischen – Schwesternpersonengesellschaften zusammengeschlos-
sen, kann eine der Gesellschaften gewerblich tätig sein, während die andere 
Gesellschaft weiterhin luf Einkünfte erzielen kann.2

Die Erläuterungen zur Tierzucht und zur Tierhaltung bei Einzelunternehmen (s. 
Rz. 46 ff.) gelten bei Personengesellschaften gleichermaßen.

bb)  Tierhaltungsgemeinschaften

(1)  Allgemeines

Neben der Möglichkeit eines Zusammenschlusses zu einer „normalen“ Perso-
nengesellschaft gehören nach der Sonderregelung des § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 5 
EStG Einkünfte aus Tierzucht und Tierhaltung einer Gesellschaft, bei der die 
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind, auch dann 
zu den Einkünften aus LuF, wenn die Voraussetzungen des § 51a BewG erfüllt 
sind und andere Einkünfte der Gesellschafter aus dieser Gesellschaft ebenfalls 
zu den Einkünften aus LuF gehören. Diese Sonderregelung ermöglicht es, dass 
Landwirte sich zu einer gemeinsamen Tierzucht oder Tierhaltung zusammen-
schließen, ohne – wie in den Gesellschaftsfällen (Rz. 66) – ihre landwirtschaft-
lich genutzten Flächen oder auch nur die Nutzung selbst in die Gesellschaft 
einzubringen. Ohne diese Regelung würde die Gesellschaft als solche, falls ihr 
nicht entsprechend große landwirtschaftliche Nutzflächen zur Verfügung ste-
hen, regelmäßig die VE-Höchstzahl überschreiten und dann eine gewerbliche 
Tätigkeit ausüben. Die Gewinnanteile sind bei den beteiligten Landwirten als 
Einkünfte aus LuF zu behandeln; die besonderen steuerlichen Regelungen für 
die LuF bleiben also erhalten.

Zur landwirtschaftlichen Nutzung gehört auch die Tierzucht und Tierhaltung 
von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften oder von Vereinen, wenn die 
Voraussetzungen des § 51a BewG vorliegen; in diesen Fällen sind deren Gewin-
ne nach den Vorschriften des KStG zu besteuern.3

1 Abfärbetheorie, vgl. § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG.
2 Vgl. Felsmann, Einkommensbesteuerung, Abschn.  A Anm.  149a; a.  A. Leingärtner/Stalbold, Be-

steuerung der Landwirte, Kap. 7 Rz. 4.
3 § 51a Abs. 1 Satz 1 BewG; vgl. auch Freibetrag nach § 25 Abs. 2 KStG.
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